
 

ABSTIMMUNGSVORLAGE 
für die Volksabstimmung vom 17./19. Juni 2011 

Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare 

(Partnerschaftsgesetz; PartG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand 

Dieses Gesetz regelt die Begründung, die Wirkungen und die Auflö-
sung der eingetragenen Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare. 

Art. 2 

Grundsatz 

1) Zwei Personen gleichen Geschlechts können ihre Partnerschaft ein-
tragen lassen. 

2) Sie verbinden sich damit zu einer Lebensgemeinschaft mit gegen-
seitigen Rechten und Pflichten. 

3) Der Personenstand lautet: "in eingetragener Partnerschaft". 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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II. Eintragung der Partnerschaft 

A. Voraussetzungen und Eintragungshindernisse 

Art. 3 

Voraussetzungen 

1) Beide Partnerinnen oder Partner müssen das 18. Altersjahr zurück-
gelegt haben und urteilsfähig sein. 

2) Personen, die in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, bedürfen 
zur Begründung einer eingetragenen Partnerschaft der Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters. Gegen die Verweigerung der Zustimmung kann 
das Gericht angerufen werden. 

3) Mindestens eine der beiden Partnerinnen oder einer der beiden 
Partner muss den ordentlichen Wohnsitz in Liechtenstein haben oder die 
liechtensteinische Staatsbürgerschaft besitzen. 

Art. 4 

Eintragungshindernisse 

1) Eine eingetragene Partnerschaft darf nicht eingegangen werden 
zwischen Blutsverwandten gerader Linie, zwischen voll- oder halbbürti-
gen Geschwistern und zwischen Onkel und Neffe, Tante und Nichte, 
seien sie einander ehelich oder ausserehelich verwandt. Dasselbe gilt 
zwischen dem angenommenen Kind und dem Annehmenden. 

2) Beide Partnerinnen oder Partner müssen nachweisen, dass sie nicht 
bereits in eingetragener Partnerschaft leben oder verheiratet sind. 

3) Ist eine Partnerin oder ein Partner für verschollen erklärt, so kann 
die andere Partnerin oder der andere Partner eine neue Partnerschaft nur 
eintragen lassen, wenn die frühere eingetragene Partnerschaft gerichtlich 
aufgelöst worden ist. 
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B. Verfahren 

Art. 5 

Gesuch 

1) Das Gesuch um Eintragung ist beim Zivilstandsamt einzureichen. 

2) Die beiden Partnerinnen oder Partner müssen persönlich erschei-
nen. Falls sie nachweisen, dass dies für sie offensichtlich unzumutbar ist, 
wird die schriftliche Durchführung des Vorverfahrens bewilligt. 

3) Die beiden Partnerinnen oder Partner haben die erforderlichen 
Dokumente vorzulegen. Sie haben beim Zivilstandsamt persönlich zu 
erklären, dass sie die Voraussetzungen zur Eintragung einer Partnerschaft 
erfüllen. 

Art. 6 

Prüfung 

1) Das Zivilstandsamt prüft, ob die Voraussetzungen nach Art. 3 er-
füllt sind und keine Eintragungshindernisse nach Art. 4 vorliegen. 

2) Das Zivilstandsamt tritt auf das Gesuch nicht ein, wenn: 
a) die Anmeldung nicht richtig erfolgt; oder 
b) eine der Partnerinnen oder einer der Partner offensichtlich keine 

Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmungen über Zu-
lassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern umge-
hen will. 

3) In den Fällen nach Abs. 2 Bst. b hört das Zivilstandsamt die Part-
nerinnen oder Partner an und kann bei anderen Behörden oder bei 
Drittpersonen Auskünfte einholen. 

Art. 7 

Form 

1) Das Zivilstandsamt beurkundet die Willenserklärung der beiden 
Partnerinnen oder Partner und lässt die Urkunde von beiden unter-
schreiben. 
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2) Die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft erfolgt öffentlich 
im Trauungslokal. 

3) Ausserhalb des Trauungslokals ist die Eintragung der Partnerschaft 
nur dann zulässig, wenn durch ärztliches Zeugnis festgestellt ist, dass eine 
der Partnerinnen oder einer der Partner wegen Krankheit nicht beim 
Zivilstandsamt erscheinen kann. 

Art. 8 

Durchführungsbestimmungen 

Die Regierung erlässt mit Verordnung nähere Vorschriften über das 
Vorverfahren, die Eintragung der Partnerschaft und die Führung des Part-
nerschaftsregisters. 

C. Ungültigkeit 

Art. 9 

Ungültigkeitsgründe 

Eine eingetragene Partnerschaft ist nur in den Fällen ungültig, in denen 
dies sinngemäss in den Art. 29, 30 und 32 bis 38a des Ehegesetzes be-
stimmt ist. 

Art. 10 

Ungültigerklärung 

1) Die Ungültigkeit der eingetragenen Partnerschaft wird erst wirksam, 
nachdem das Gericht die Ungültigkeit durch Urteil ausgesprochen hat. 

2) Bis zu diesem Urteil hat die eingetragene Partnerschaft die Wir-
kungen einer gültigen eingetragenen Partnerschaft. 

3) Das Verfahren auf Ungültigerklärung ist vorbehaltlich Abs. 4 von 
Amtes wegen durchzuführen. 

4) In den Fällen von Art. 35 bis 37 des Ehegesetzes kann die Klage 
nur von der in ihren Rechten verletzten Partnerin oder dem in seinen 
Rechten verletzten Partner und im Falle von Art. 34 des Ehegesetzes nur 
vom gesetzlichen Vertreter erhoben werden. 
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Art. 11 

Folgen der Ungültigkeit 

1) Auf die Folgen der Ungültigkeit finden vorbehaltlich Abs. 2 die Be-
stimmungen über die Folgen der gerichtlichen Auflösung (Art. 29 bis 31) 
sinngemäss Anwendung. 

2) Für die Bemessung eines allfälligen Unterhalts ist nach Billigkeit 
auch zu berücksichtigen, ob der Grund, der zur Ungültigerklärung der 
eingetragenen Partnerschaft führte, einer Partnerin oder einem Partner bei 
der Eintragung der Partnerschaft bekannt war oder bekannt sein musste. 

III. Wirkungen der eingetragenen Partnerschaft 

A. Allgemeine Rechte und Pflichten 

Art. 12 

Beistand und Rücksicht 

Die beiden Partnerinnen oder Partner leisten einander Beistand und 
nehmen aufeinander Rücksicht. 

Art. 13 

Unterhalt 

1) Die beiden Partnerinnen oder Partner sorgen gemeinsam nach ihren 
Kräften für den gebührenden Unterhalt ihrer Gemeinschaft. Sie verstän-
digen sich über den Beitrag, den jede oder jeder von ihnen leistet. 

2) Verständigen sie sich darauf, dass eine Partnerin oder ein Partner 
den Haushalt führt, der oder dem anderen im Beruf oder Gewerbe hilft 
oder Kinder, die in der Gemeinschaft leben, betreut, so hat sie oder er 
Anspruch auf einen regelmässigen angemessenen Betrag zur freien Ver-
fügung. Bei der Festsetzung des Betrags sind eigene Einkünfte der oder 
des Anspruchsberechtigten und eine den Verhältnissen angemessene 
Vorsorge für die Gemeinschaft, den Beruf oder das Gewerbe zu berück-
sichtigen. 
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3) Können sie sich über die Unterhaltsbeiträge nach Abs. 1 und 2 
nicht verständigen, so setzt das Gericht auf Antrag die Geldbeiträge an 
den Unterhalt fest. Diese sind auf Begehren einer Partnerin oder eines 
Partners für die Zukunft ziffernmässig in Form einer Monatsrente fest-
zusetzen, wenn die oder der andere seine Beitragspflicht vernachlässigt. 

Art. 14 

Gemeinsame Wohnung 

1) Eine Partnerin oder ein Partner kann nur mit der ausdrücklichen 
und schriftlichen Zustimmung der oder des anderen einen Mietvertrag 
kündigen, die gemeinsame Wohnung veräussern oder durch andere Rechts-
geschäfte die Rechte an den gemeinsamen Wohnräumen beschränken. 

2) Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden oder wird sie ohne 
triftigen Grund verweigert, so kann das Gericht angerufen werden. 

3) Wird der gemeinsame Haushalt aufgehoben, so regelt das Gericht 
auf Antrag die Benützung der Wohnung. 

Art. 15 

Vertretung der Gemeinschaft 

1) Jede Partnerin und jeder Partner vertritt während des Zusammen-
lebens die Gemeinschaft für deren laufende Bedürfnisse. 

2) Für die übrigen Bedürfnisse der Gemeinschaft kann eine Partnerin 
oder ein Partner diese nur vertreten, wenn: 
a) die Ermächtigung der anderen Person oder des Gerichts vorliegt; oder 
b) das Interesse der Gemeinschaft keinen Aufschub des Geschäfts duldet 

und die andere Person wegen Krankheit, Abwesenheit oder aus ähnli-
chen Gründen nicht zustimmen kann. 

3) Jede Partnerin und jeder Partner verpflichtet sich persönlich und, 
soweit die Handlungen nicht für Dritte erkennbar über die Vertretungs-
befugnis hinausgehen, solidarisch auch die andere Person. 

4) Wird die Befugnis zur Vertretung der Gemeinschaft überschritten 
oder erweist sich eine Partnerin oder ein Partner als unfähig, die Vertre-
tung auszuüben, so kann das Gericht die Vertretungsbefugnis auf Antrag 
ganz oder teilweise entziehen. Gutgläubigen Dritten gegenüber ist der 
Entzug nur wirksam, wenn er auf Anordnung des Gerichts veröffentlicht 
worden ist. 
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Art. 16 

Auskunftspflicht 

1) Die Partnerinnen oder Partner müssen einander auf Verlangen über 
Einkommen, Vermögen oder Schulden Auskunft geben. 

2) Auf Antrag kann das Gericht Partnerinnen, Partner oder Dritte 
verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die notwendi-
gen Urkunden vorzulegen. 

3) Die Auskunfts- und Vorlagepflicht Dritter findet in den Bestim-
mungen des zivilgerichtlichen Verfahrens über die Unzulässigkeit und 
begründete Verweigerung des Zeugnisses ihre Grenze, es sei denn, es 
handelt sich um blosse Gehaltsauskünfte. 

Art. 17 

Abgeltung der Mitwirkung im Erwerb 

Wirkt eine Partnerin oder ein Partner beim Erwerb der oder des an-
deren mit, so hat sie oder er Anspruch auf angemessene Abgeltung der 
Mitwirkung. Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach der Art und 
Dauer der Leistungen; die gesamten Lebensverhältnisse der Partnerinnen 
oder Partner, besonders auch die gewährten Unterhaltsleistungen, sind 
angemessen zu berücksichtigen. 

Art. 18 

Ansprüche auf Abgeltung 

Ansprüche auf Abgeltung der Mitwirkung einer Partnerin oder eines 
Partners beim Erwerb der oder des anderen (Art. 17) sind vererblich, 
unter Lebenden oder von Todes wegen übertragbar und pfändbar, soweit 
sie durch Vertrag oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend ge-
macht worden sind. 

Art. 19 

Ausschluss von Ansprüchen auf Abgeltung 

Art. 17 berührt nicht vertragliche Ansprüche einer Partnerin oder eines 
Partners an die oder den anderen aus einem Mit- oder Zusammenwirken 
beim Erwerb. Solche Ansprüche schliessen einen Anspruch nach Art. 17 
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aus; bei einem Arbeitsverhältnis bleibt der Partnerin oder dem Partner 
jedoch der Anspruch nach Art. 17 gewahrt, soweit er ihre oder seine 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis übersteigt. 

B. Vermögensrecht 

Art. 20 

Partnerschaftlicher Güterstand 

1) Jede Partnerin und jeder Partner verfügt über das eigene Vermögen. 

2) Jede Partnerin und jeder Partner haftet für eigene Schulden mit 
dem eigenen Vermögen. 

Art. 21 

Beschränkung der Verfügungsbefugnis 

1) Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen oder die 
Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der eingetrage-
nen Partnerschaft erfordert, kann das Gericht auf Antrag die Verfügung 
einer Partnerin oder eines Partners über bestimmte Vermögenswerte von 
der Zustimmung der oder des anderen abhängig machen und sichernde 
Massnahmen treffen. 

2) Betrifft diese Massnahme ein Grundstück, so lässt das Gericht sie 
im Grundbuch anmerken. 

Art. 22 

Aufteilung des Vermögenszuwachses 

Die beiden Partnerinnen oder Partner können für den Fall der Auflö-
sung der eingetragenen Partnerschaft die Aufteilung des während der 
Dauer der Partnerschaft erzielten Vermögenszuwachses nach den Be-
stimmungen des Scheidungsrechts (Art. 73 ff. EheG) schriftlich vereinba-
ren. 
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C. Besondere Wirkungen 

Art. 23 

Eheschliessung 

Eine Person, die in eingetragener Partnerschaft lebt, kann keine Ehe 
eingehen. 

Art. 24 

Kinder der Partnerin oder des Partners 

1) Hat eine Person Kinder, so steht ihre Partnerin oder ihr Partner ihr 
in der Erfüllung der Unterhaltspflicht und in der Ausübung der Obsorge 
in angemessener Weise bei. 

2) Erfordern es die Umstände, so hat die Partnerin oder der Partner 
die Obsorgeberechtigte oder den Obsorgeberechtigten zu vertreten. Eltern-
rechte bleiben jedoch in allen Fällen gewahrt. 

Art. 25 

Adoption und Fortpflanzungsmedizin 

Personen, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, sind weder 
zur Adoption noch zu fortpflanzungsmedizinischen Verfahren zugelassen. 

IV. Gerichtliche Auflösung der eingetragenen 
Partnerschaft 

A. Voraussetzungen 

Art. 26 

Gemeinsames Begehren 

1) Verlangen die beiden Partnerinnen oder Partner gemeinsam die 
Auflösung der eingetragenen Partnerschaft, so hört das Gericht sie an 
und prüft, ob das Begehren auf freiem Willen und reiflicher Überlegung 
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beruht und ob eine Vereinbarung über die Auflösung genehmigt werden 
kann. 

2) Trifft dies zu, so spricht das Gericht die Auflösung der eingetrage-
nen Partnerschaft aus. 

3) Die Partnerinnen oder Partner können gemeinsam beantragen, dass 
das Gericht im Auflösungsbeschluss über diejenigen Wirkungen der 
Auflösung entscheidet, über die sie sich nicht verständigen können. 

4) Das Gesuch um Auflösung der eingetragenen Partnerschaft auf 
gemeinsames Begehren kann erst gestellt werden, wenn seit der Eintra-
gung ein Jahr vergangen ist. 

Art. 27 

Klage nach Getrenntleben 

Jede Partnerin oder jeder Partner kann die Auflösung der eingetrage-
nen Partnerschaft verlangen, wenn die Partnerinnen oder Partner zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens einem Jahr getrennt leben. 

Art. 28 

Klage wegen Unzumutbarkeit 

Vor Ablauf der einjährigen Frist kann eine Partnerin oder ein Partner 
die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft verlangen, wenn ihr oder 
ihm die Fortsetzung der eingetragenen Partnerschaft aus erheblichen 
Gründen, die überwiegend der oder dem anderen zuzurechnen sind, nicht 
zugemutet werden kann. 

B. Folgen 

Art. 29 

Zuteilung der gemeinsamen Wohnung 

1) Für die gemeinsame Wohnung kann das Gericht, wenn sie kraft 
Eigentums oder eines anderen dinglichen Rechtes einer Partnerin oder 
beider Partnerinnen oder eines Partners oder beider Partner benützt 
wird, nach Billigkeit die Übertragung des Eigentums oder des dinglichen 
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Rechtes von einer auf die andere Partnerin oder von einem auf den ande-
ren Partner oder die Begründung eines schuldrechtlichen Rechtsverhält-
nisses zugunsten einer Partnerin oder eines Partners anordnen. 

2) Hat eine Partnerin oder ein Partner die gemeinsame Wohnung in 
die Partnerschaft eingebracht oder von Todes wegen oder von einem 
Dritten durch Schenkung erworben und ist seine Partnerin oder sein 
Partner zur Sicherung der Lebensbedürfnisse auf deren Benutzung an-
gewiesen, so darf zur Begründung der Weiterbenützung durch die andere 
Partnerin oder den anderen Partner neben einem schuldrechtlichen 
Rechtsverhältnis nur ein Nutzniessungs- oder Wohnrecht angeordnet 
werden. 

3) Sonst kann das Gericht ohne Rücksicht auf eine Regelung durch 
Vertrag oder Satzung anordnen, dass eine Partnerin oder ein Partner 
anstelle der oder des anderen in das der Benützung der gemeinsamen 
Wohnung zugrunde liegende Rechtsverhältnis eintritt oder das bisher 
gemeinsame Rechtsverhältnis alleine fortsetzt. 

4) Die Bestimmungen des Scheidungsrechts über die Aufteilung des 
Vermögenszuwachses sind ergänzend anwendbar. 

Art. 30 

Berufliche Vorsorge 

Die während der Dauer der eingetragenen Partnerschaft erworbenen 
Austrittsleistungen in der beruflichen Vorsorge werden nach den Be-
stimmungen des Scheidungsrechts über die berufliche Vorsorge (Art. 89b ff. 
EheG) geteilt. 

Art. 31 

Unterhaltsbeitrag 

1) Nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft ist grundsätzlich 
jede Partnerin und jeder Partner für den eigenen Unterhalt verantwort-
lich. 

2) Eine Person, die auf Grund der Aufgabenteilung während der Dauer 
der eingetragenen Partnerschaft eine Erwerbstätigkeit eingeschränkt oder 
nicht ausgeübt hat, kann von ihrer Partnerin oder ihrem Partner ange-
messene Unterhaltsbeiträge verlangen, bis der Unterhalt durch eigene 
Erwerbstätigkeit gesichert werden kann. 
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3) Ferner kann eine Person angemessene Unterhaltsbeiträge verlan-
gen, wenn sie durch die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft in 
Bedürftigkeit gerät und der Partnerin oder dem Partner die Bezahlung 
von Unterhaltsbeiträgen nach den gesamten Umständen zugemutet wer-
den kann. 

4) Im Übrigen sind die Art. 68 Abs. 4 sowie Art. 69 bis 72 des Ehege-
setzes über den nachehelichen Unterhalt sinngemäss anwendbar. 

C. Verfahren 

Art. 32 

Die Bestimmungen des Scheidungsverfahrens sind sinngemäss an-
wendbar. 

V. Schlussbestimmung 

Art. 33 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Re-
ferendumsfrist am 1. September 2011 in Kraft, andernfalls am Tage der 
Kundmachung. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. Oktober 2006 über die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz; BGlG), 
LGBl. 2006 Nr. 243, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 3 und 5 

3) Das Diskriminierungsverbot des Abs. 1 ist weiters auf Angehörige 
anzuwenden, die auf Grund der Behinderung einer Person diskriminiert 
werden, deren behinderungsbedingt erforderliche Betreuung sie über-
wiegend wahrnehmen. Als Angehörige gelten Verwandte in gerader Linie 
mit Ausnahme der Eltern (Abs. 2), Geschwister, Ehegatten, eingetragene 
Partner und faktische Lebenspartner. 

5) Das Diskriminierungsverbot des Abs. 1 ist im Falle der Belästigung 
gemäss Art. 8 auf Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, 
eingetragene Partner und faktische Lebenspartner von Menschen mit 
Behinderungen anzuwenden. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Gemeindegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gemeindegesetz vom 20. März 1996, LGBl. 1996 Nr. 76, in der 
geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 16 Bst. c 

c) durch Aufnahme im erleichterten Verfahren infolge Eheschliessung, 
Begründung einer eingetragenen Partnerschaft, längerfristigem Wohn-
sitz oder Staatenlosigkeit; 

Art. 21 Abs. 2 

2) Mit dem Bewerber erwerben auch sein Ehegatte und seine eheli-
chen minderjährigen Kinder oder sein eingetragener Partner das Ge-
meindebürgerrecht, sofern sie bei der Aufnahme ins Landesbürgerrecht 
einbezogen sind. 

Art. 47 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3 

1) Von der Wahl in den Gemeinderat sind ausgeschlossen: 
b) Personen, die mit einem bereits gewählten Mitglied verheiratet sind, 

in einer eingetragenen Partnerschaft leben, eine faktische Lebensge-
meinschaft führen oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind; 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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3) Ein Mitglied des Gemeinderates, das mit dem Gemeindevorsteher 
verheiratet ist, in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, eine faktische 
Lebensgemeinschaft führt oder gemäss Abs. 1 Bst. a und b verwandt oder 
verschwägert ist, scheidet aus dem Gemeinderat aus. 

Art. 50 Bst. b 

b) in Sachen ihrer Verlobten, ihrer Ehegatten, ihrer eingetragenen Part-
ner, ihrer faktischen Lebenspartner oder Personen, welche mit ihnen 
in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade ver-
wandt sind oder mit ihnen bis zum zweiten Grade verschwägert sind; 

Art. 59 Abs. 1 Bst. b 

b) mit dem Gemeindevorsteher, Vizevorsteher, Gemeindekassier oder 
Verwalter eines Gemeindegutes verheiratet ist, in eingetragener Part-
nerschaft lebt, eine faktische Lebensgemeinschaft führt oder bis zu 
dem in Art. 47 genannten Grade verwandt oder verschwägert ist; 

Art. 74 

a) Sich ausschliessende Kandidaten 

Verwandte, verheiratete, in eingetragener Partnerschaft oder in fakti-
scher Lebensgemeinschaft lebende oder verschwägerte Kandidaten im 
Sinne von Art. 47 dürfen nicht auf demselben Wahlvorschlag stehen. 
Andernfalls hat die Wahlkommission nach Ablauf der Eingabefrist der 
betreffenden Wählergruppe davon Mitteilung zu machen. Diese hat in 
der ihr gesetzten Frist zu erklären, welchen Kandidaten sie zum Vor-
schlag bringen will. Geht keine solche Erklärung ein, ist von den sich 
ausschliessenden Kandidaten nur einer auf dem Wahlvorschlag zu belas-
sen. Die übrigen sind in der Reihenfolge des Wahlvorschlages von unten 
nach oben zu streichen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Bürgergenossenschaften 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. März 1996 über die Bürgergenossenschaften, 
LGBl. 1996 Nr. 77, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 2 Bst. c und d 

c) Heirat oder Begründung einer eingetragenen Partnerschaft eines Liech-
tensteiners oder einer Liechtensteinerin mit einem Mitglied; 

d) Aufnahme des ausländischen Ehegatten bzw. der ausländischen Ehe-
gattin oder des ausländischen eingetragenen Partners bzw. der aus-
ländischen eingetragenen Partnerin eines Mitglieds ins Landes- und 
Gemeindebürgerrecht infolge Eheschliessung oder Begründung einer 
eingetragenen Partnerschaft. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Bürgerrechtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. Januar 1934 über den Erwerb und Verlust des 
Landesbürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz; BüG), LGBl. 1960 Nr. 23, in der 
geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 1 Abs. 2 

2) Die Begriffe Landesbürger, Ehegatte, eingetragener Partner, Be-
werber, Ausländer, gesetzlicher Vertreter und Bevollmächtigter umfassen 
jeweils die Angehörigen beider Geschlechter. 

§ 3 Bst. b Ziff. 1 

b) durch Aufnahme: 
1. im erleichterten Verfahren infolge: 

- Eheschliessung oder Begründung einer eingetragenen Partner-
schaft; 

- längerfristigem Wohnsitz; 
- Staatenlosigkeit; 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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§ 4b Abs. 2 Bst. d 

d) der Bewerber eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partner-
schaft begründet, sich für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 
auf die Ehe oder die eingetragene Partnerschaft berufen, aber mit dem 
Ehegatten oder dem eingetragenen Partner ein gemeinsames Famili-
enleben im Sinn des Art. 8 EMRK nie geführt hat; 

§ 5 Sachüberschrift und Abs. 8 

Eheschliessung und Begründung einer eingetragenen Partnerschaft 

8) Diese Bestimmung gilt sinngemäss für die eingetragene Partner-
schaft. 

§ 6 Abs. 3 

3) Für eingetragene Partnerschaften zwischen Ausländern gilt Abs. 2 
sinngemäss. 

§ 7 Bst. a und e 

a) der Geburtsschein des Bewerbers und gegebenenfalls der seines Ehe-
gatten oder eingetragenen Partners, der Trauschein oder die Beschei-
nigung der Eintragung der Partnerschaft, der Todesschein des ver-
storbenen Ehegatten oder eingetragenen Partners sowie die Geburt-
scheine der ehelichen minderjährigen Kinder. Anstelle dieser Doku-
mente kann ein von der zuständigen Behörde ausgestellter Familien-
schein eingereicht werden, sofern daraus die erforderlichen Angaben 
in amtlich beglaubigter Form zu ersehen sind; 

e) ein Strafregisterauszug. Dieser Auszug hat sich gegebenenfalls auf den 
Ehegatten oder den eingetragenen Partner sowie auf die minderjähri-
gen ehelichen Kinder des Bewerbers, sofern sie das 14. Altersjahr über-
schritten haben, zu erstrecken; 

§ 17 Bst. c 
c) durch Ungültigerklärung der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft; 
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§ 20a Sachüberschrift und Abs. 3 

c) durch Ungültigerklärung der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft 

3) Diese Bestimmung gilt sinngemäss für die eingetragene Partner-
schaft. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Ausländergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. September 2008 über die Ausländer (Ausländer-
gesetz; AuG), LGBl. 2008 Nr. 311, in der geltenden Fassung, wird wie 
folgt abgeändert: 

Art. 32 Abs. 2 Bst. a 
a) der Ehegatte oder eingetragene Partner; 

Art. 39a 

Eingetragene Partnerschaft 

Die Art. 33 bis 39 gelten sinngemäss für die eingetragene Partner-
schaft. 

Art. 41 Abs. 3 

3) Ehegatten oder eingetragene Partner, denen im Rahmen des Fami-
liennachzugs eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde, sollen binnen 
zwei Jahren die deutsche Sprache in Wort und Schrift erlernen. 
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Art. 86 Abs. 2 

2) Vom Landgericht wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer in der Absicht, die Vor-
schriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländern zu 
umgehen, eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft mit einem Ausländer 
eingeht oder den Abschluss einer solchen Ehe oder eingetragenen Part-
nerschaft vermittelt, fördert oder ermöglicht. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Personenfreizügigkeitsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. November 2009 über die Freizügigkeit für EWR- 
und Schweizer Staatsangehörige (Personenfreizügigkeitsgesetz; PFZG), 
LGBl. 2009 Nr. 348, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Bst. d 

d) "Familienangehörige": 
1. der Ehegatte oder eingetragene Partner; 
2. die Verwandten des Aufenthaltsberechtigten und seines Ehegatten 

oder eingetragenen Partners in gerader absteigender Linie (ein-
schliesslich der Kinder, bei denen ein Pflegschaftsverhältnis be-
steht), die unter 21 Jahre alt sind oder denen nachgewiesenermas-
sen Unterhalt gewährt wird; 

3. die Verwandten des Aufenthaltsberechtigten und seines Ehegatten 
oder eingetragenen Partners in gerader aufsteigender Linie, denen 
nachgewiesenermassen Unterhalt gewährt wird; 

Überschrift vor Art. 47a 

4. Eingetragene Partnerschaft 
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Art. 47a 

Art. 40 bis 47 gelten sinngemäss für die eingetragene Partnerschaft. 

Überschrift vor Art. 48 

B. Faktische Lebensgemeinschaft 

Art. 48 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. b 

1) An faktische Lebenspartner von Personen mit einer Aufenthalts-, 
Daueraufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung kann eine Aufenthalts-
bewilligung zur gemeinsamen Wohnsitznahme erteilt werden, wenn nach-
gewiesen wird, dass: 
b) beide Lebenspartner ledig, geschieden, verwitwet oder in aufgelöster 

eingetragener Partnerschaft und über 30 Jahre alt sind; 

Art. 50 Sachüberschrift 

Folgen der Auflösung der faktischen Lebensgemeinschaft 

Art. 65 Abs. 2 

2) Vom Landgericht wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer in der Absicht, die Vor-
schriften über die Zulassung und den Aufenthalt von ausländischen Per-
sonen zu umgehen, eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft mit einer 
ausländischen Person eingeht oder den Abschluss einer solchen Ehe oder 
eingetragenen Partnerschaft vermittelt, fördert oder ermöglicht. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Flüchtlingsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 2. April 1998 über die Aufnahme von Asylsuchen-
den und Schutzbedürftigen (Flüchtlingsgesetz), LGBl. 1998 Nr. 107, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 9a 

Eingetragene Partner 

Der eingetragene Partner ist in diesem Gesetz dem Ehegatten gleich-
gestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Heimatschriftengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Heimatschriftengesetz (HSchG) vom 18. Dezember 1985, LGBl. 
1986 Nr. 27, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 5 

5) Der eingetragene Partner ist dem Ehegatten nach Abs. 1 und 2 gleich-
gestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltungspflege 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 21. April 1922 über die allgemeine Landesverwal-
tungspflege (die Verwaltungsbehörden und ihre Hilfsorgane, das Verfah-
ren in Verwaltungssachen, das Verwaltungszwangs- und Verwaltungs-
strafverfahren), LGBl. 1922 Nr. 24, in der geltenden Fassung, wird wie 
folgt abgeändert: 

Art. 6 Abs. 1 Bst. b 

b) in Sachen ihrer Verlobten, ihrer Ehegatten, ihrer eingetragenen Part-
ner, ihrer faktischen Lebenspartner oder solcher Personen, welche 
mit ihnen in gerader Linie verwandt oder verschwägert sind oder mit 
welchen sie in der Seitenlinie bis zum vierten Grade verwandt oder 
im zweiten Grade verschwägert sind; 

Art. 8 Abs. 1 

1) Der Regierungschef, die sonstigen Mitglieder der Regierung, die 
Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes, sonstige Amtspersonen und 
der Schriftführer sind von der Vornahme von Amtshandlungen im Ver-
waltungsstrafverfahren bei sonstiger Nichtigkeit ausgeschlossen, wenn 
eine dieser Personen selbst der durch die strafbare Handlung Verletzte 
oder wenn die beschuldigte (einzugsbeteiligte, vertretungspflichtige) oder 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 



28 

verletzte Person mit ihr verlobt, mit ihr durch das Band der Ehe verbun-
den ist, in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensge-
meinschaft führt oder wenn der Beschuldigte (Einziehungsbeteiligte, 
Vertretungspflichtige), der Verletzte, der allfällige Vertreter des öffentli-
chen Rechts, der Privatankläger oder der Privatbeteiligte oder der Für-
sprecher (Verteidiger) oder der sonstige Bevollmächtigte mit ihr in auf- 
oder absteigender Linie verwandt oder verschwägert, ihr Geschwister-
kind oder noch näher mit ihr verwandt oder in gleichem Grade versch-
wägert ist oder zu ihr in dem Verhältnisse von Wahl- oder Pflegeeltern, 
Wahl- oder Pflegekindern oder eines Mündels steht. 

Art. 32 Abs. 2 

2) Eheleute und eingetragene Partner können sich in diesem Verfah-
ren wechselseitig vertreten, soweit die Gesetze es zulassen. Dasselbe gilt 
für die Eltern gegenüber ihren Kindern. Hinsichtlich der Vertretung 
(Repräsentation) von Körperschaften und Anstalten gelten die besonde-
ren gesetzlichen oder statutarischen Bestimmungen und ergänzend die 
Bestimmungen des Privatrechts (Art. 139 Abs. 4). 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Gerichtsorganisationsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. Oktober 2007 über die Organisation der ordent-
lichen Gerichte (Gerichtsorganisationsgesetz; GOG), LGBl. 2007 Nr. 348, 
in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 56 Bst. b 

b) mit einer Partei oder einem Verfahrensbeteiligten verheiratet sind 
oder waren, in eingetragener Partnerschaft leben oder gelebt haben, 
eine faktische Lebensgemeinschaft führen oder geführt haben oder bis 
zum 4. Grad verwandt oder verschwägert sind. Wahl-, Stief- und Pfleg-
schaftsverhältnisse sind dem natürlichen Kindesverhältnis gleichge-
stellt; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Gerichtsgebührengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 30. Mai 1974 über die Gerichtsgebühren (Gerichts-
gebührengesetz, GGG), LGBl. 1974 Nr. 42, in der geltenden Fassung, 
wird wie folgt abgeändert: 

Art. 6 Abs. 1 Bst. b 

1) Die Bemessungsgrundlage (Streitwert) beträgt: 
b) 3 000 Franken in ehe- und familienrechtlichen Verfahren sowie in 

Verfahren betreffend die eingetragene Partnerschaft, abgesehen von 
den damit allenfalls verbundenen Ansprüchen vermögensrechtlicher 
Natur, bei Streitigkeiten aus oder um den Bestand eines beschränkt 
dinglichen Rechtes, im Besitzesschutzverfahren sowie bei Streitigkei-
ten aus einem ein Geschäftslokal betreffendes Bestandverhältnis. 

Art. 38 Abs. 1 Bst. a 

1) Die Einantwortungsgebühr beträgt: 
a) bei Einantwortung des Nachlasses an den Ehegatten, an den eingetra-

genen Partner, an Eltern, Nachkommen oder Adoptivkinder des Erb-
lassers 
- 2 ‰ des Reinnachlasses; 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Rechtsanwaltsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 9. Dezember 1992 über die Rechtsanwälte (Rechts-
anwaltsgesetz; RAG), LGBl. 1993 Nr. 41, in der geltenden Fassung, wird 
wie folgt abgeändert: 

Art. 26 Abs. 4b 

4b) Bei ehe- und familienrechtlichen Verfahren sowie bei Verfahren 
betreffend eingetragene Partnerschaften einschliesslich der damit in Zu-
sammenhang stehenden Provisorialverfahren wird der Berechnung des 
Entlohnungs- bzw. Vergütungsanspruchs nach Abs. 3 und 4 eine Bemes-
sungsgrundlage von höchstens 50 000 Franken zugrunde gelegt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
den Tarif für Rechtsanwälte und 

Rechtsagenten 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 16. Dezember 1987 über den Tarif für Rechtsanwälte 
und Rechtsagenten, LGBl. 1988 Nr. 9, in der geltenden Fassung, wird 
wie folgt abgeändert: 

Art. 11 Ziff. 5 

5. in ehe- und familienrechtlichen Verfahren sowie in Verfahren betref-
fend eingetragene Partnerschaften, abgesehen von den damit allenfalls 
verbundenen Ansprüchen vermögensrechtlicher Natur, deren Streit-
wert hinzuzurechnen ist, mit Fr. 3 000.-; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Besoldungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Besoldungsgesetz (BesG) vom 22. November 1990, LGBl. 1991 
Nr. 6, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 25 

Sonderzulage 

Das Staatspersonal hat Anspruch auf eine Sonderzulage aus Anlass 
von Dienstjubiläen, der Verehelichung, der Begründung einer eingetra-
genen Partnerschaft und der Erreichung der Altersgrenze. Die Regierung 
regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

Art. 30 

Besoldungsnachgenuss 

Stirbt ein Staatsangestellter, haben die Angehörigen oder die Erben in 
jedem Falle Anspruch auf die volle Besoldung für den laufenden Monat. 
Der Ehegatte oder eingetragene Partner und die Kinder haben zudem 
Anspruch auf einen Besoldungsnachgenuss von drei Monatsbesoldungen. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Pensionsversicherungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Dezember 1988 über die Pensionsversicherung 
für das Staatspersonal (Pensionsversicherungsgesetz; PVG), LGBl. 1989 
Nr. 7, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3a 

Eingetragene Partnerschaft 

1) Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie in diesem 
Gesetz einer Ehe gleichgestellt. 

2) Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist einer 
Scheidung gleichgestellt. 

3) Der überlebende eingetragene Partner ist einem verwitweten Ehe-
gatten gleichgestellt. 
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Art. 35a Sachüberschrift, Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a sowie Abs. 3 

Pension für faktische Lebenspartner 

1) Der überlebende faktische Lebenspartner ist einem verwitweten 
Ehegatten gleichgestellt, wenn: 
a) beide faktischen Lebenspartner weder verheiratet sind, noch in einge-

tragener Partnerschaft leben, noch miteinander verwandt sind; 

3) Aufgehoben 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, im Fürs-
tentum Liechtenstein eingeführt auf Grund der Fürstlichen Verordnung 
vom 18. Februar 1812, in der geltenden Fassung, ASW, wird wie folgt 
abgeändert: 

§ 41 Abs. 1 und 2 

1) Die Grade der Verwandtschaft zwischen zwei Personen sind nach 
der Zahl der Zeugungen, mittels welcher in der geraden Linie eine der-
selben von der andern, und in der Seitenlinie beide von ihrem nächsten 
gemeinschaftlichen Stamme abhängen, zu bestimmen. In welcher Linie 
und in welchem Grade jemand mit dem einen Ehegatten verwandt ist, in 
eben der Linie und in eben dem Grade ist er mit dem andern Ehegatten 
verschwägert. 

2) Die Bestimmungen über die Schwägerschaft gelten sinngemäss für 
die eingetragene Partnerschaft. 

§ 583 

In der Regel gilt ein und derselbe Aufsatz nur für einen Erblasser. Die 
Ausnahme in Rücksicht der Ehegatten oder der eingetragenen Partner ist 
in dem Hauptstücke von den Ehepakten enthalten. 
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§ 594 

Ein Erbe oder Legatar ist in Rücksicht des ihm zugedachten Nachlas-
ses kein fähiger Zeuge, und eben so wenig dessen Ehegatte, eingetragener 
Partner, Eltern, Kinder, Geschwister oder in eben dem Grade verschwä-
gerte Personen und die besoldeten Hausgenossen. Die Verfügung muss, 
um gültig zu sein, von dem Erblasser eigenhändig geschrieben oder 
durch drei von den gedachten Personen verschiedene Zeugen bestätigt 
werden. 

§ 595 

Wenn der Erblasser demjenigen, welcher den letzten Willen schreibt, 
oder dessen Ehegatten, eingetragenen Partner, Kindern, Eltern, Geschwis-
tern oder in eben dem Grade verschwägerten Personen einen Nachlass 
bestimmt, so muss die Anordnung auf die im vorhergehenden Paragraph 
erwähnte Art ausser Zweifel gesetzt sein. 

§ 602 

Erbverträge 

Erbverträge über die ganze Verlassenschaft oder einen in Beziehung 
auf das Ganze bestimmten Teil derselben, können nur zwischen Ehegat-
ten oder eingetragenen Partnern gültig geschlossen werden. Die Vor-
schriften hierüber sind in dem Hauptstücke von den Ehepakten enthalten. 

§ 700 

d) Bedingung der Nichtverehelichung und Nichtbegründung einer 
eingetragenen Partnerschaft 

Die Bedingung, dass der Erbe oder der Legatar sich, selbst nach er-
reichter Grossjährigkeit, nicht verehelichen oder keine eingetragene 
Partnerschaft begründen solle, ist als nicht beigesetzt anzusehen. Nur 
eine verwitwete Person oder ein überlebender eingetragener Partner muss, 
wenn sie beziehungsweise er ein oder mehrere Kinder hat, die Bedingung 
erfüllen. Die Bedingung, dass der Erbe oder Legatar eine bestimmte 
Person nicht heirate oder mit ihr keine eingetragene Partnerschaft be-
gründe, kann gültig auferlegt werden. 
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Sachüberschriften vor § 730 

Gesetzliche Erben 

I. Gesetzliches Erbrecht der Verwandten 

§ 730 Abs. 1 

1) Gesetzliche Erben sind der Ehegatte oder der eingetragene Partner 
und diejenigen Personen, die mit dem Erblasser in nächster Linie verwandt 
sind. 

Sachüberschrift vor § 757 

VI. Gesetzliches Erbrecht eines Ehegatten oder eingetragenen Partners 

§ 757 

1) Der Ehegatte oder eingetragene Partner des Erblassers ist neben 
Kindern des Erblassers und deren Nachkommen zu einem Drittel des 
Nachlasses, neben Eltern des Erblassers und deren Nachkommen oder 
neben Grosseltern zu zwei Dritteln des Nachlasses gesetzlicher Erbe. 
Sind neben Grosseltern Nachkommen verstorbener Grosseltern vorhan-
den, so erhält überdies der Ehegatte oder der eingetragene Partner von 
dem restlichen Drittel des Nachlasses den Teil, der nach den §§ 739 und 
740 den Nachkommen des verstorbenen Grosselternteiles zufallen würde. 
Sind weder gesetzliche Erben der ersten oder zweiten Linie noch Gross-
eltern vorhanden, so erhält der Ehegatte oder eingetragene Partner den 
ganzen Nachlass. 

2) In den Erbteil des Ehegatten ist alles einzurechnen, was dieser 
durch Ehepakt oder Erbvertrag aus dem Vermögen des Erblassers erhält. 
Für den eingetragenen Partner gilt dies im Hinblick auf einen Erbvertrag. 

§ 758 

Sofern der Ehegatte oder eingetragene Partner nicht rechtmässig ent-
erbt worden ist, gebühren ihm als gesetzliches Vorausvermächtnis das 
Recht, in der gemeinschaftlichen Wohnung weiterzuwohnen, und die 
zum gemeinschaftlichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, so-
weit sie zu dessen Fortführung entsprechend den bisherigen Lebensver-
hältnissen erforderlich sind. 
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§ 759 Abs. 3 

3) Diese Bestimmung gilt sinngemäss für die eingetragene Partner-
schaft. 

§ 762 

Die Personen, die der Erblasser in der letzten Anordnung bedenken 
muss, sind seine Kinder und der Ehegatte oder der eingetragene Partner, 
in Ermangelung dieser seine Eltern. 

§ 765 

Als Pflichtteil gebührt jedem Kind, dem Ehegatten oder eingetrage-
nen Partner die Hälfte dessen, was ihm nach der gesetzlichen Erbfolge 
zugefallen wäre. 

§ 769 

Aus den gleichen Gründen können auch der Ehegatte, der eingetra-
gene Partner und die Eltern enterbt werden; der Ehegatte oder eingetra-
gene Partner ausserdem dann, wenn er seine Beistandspflicht, die Eltern, 
wenn sie die Pflege und Erziehung des Erblassers gröblich vernachlässigt 
haben. 

§ 781 

Werden der Ehegatte, der eingetragene Partner oder die Eltern mit 
Stillschweigen übergangen, so können sie nur den Pflichtteil fordern. 

§ 783 

In allen Fällen, wo einem Noterben der gebührende Erb- oder Pflicht-
teil gar nicht oder nicht vollständig ausgemessen worden ist, müssen 
sowohl die eingesetzten Erben als auch die Legatare, nicht jedoch der 
Ehegatte oder eingetragene Partner mit dem gesetzlichen Vorausver-
mächtnis, verhältnismässig bis zur vollständigen Entrichtung beitragen. 
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§ 785 Abs. 1 und 2 

1) Auf Verlangen eines pflichtteilsberechtigten Kindes, eines pflicht-
teilsberechtigten Ehegatten oder eines pflichtteilsberechtigten eingetrage-
nen Partners sind bei der Berechnung des Nachlasses Schenkungen des 
Erblassers in Anschlag zu bringen. Der Gegenstand der Schenkung ist 
dem Nachlass mit dem Wert hinzuzurechnen, der für die Anrechnung 
nach § 794 massgebend ist. 

2) Das Recht nach Abs. 1 steht einem Kind nur hinsichtlich solcher 
Schenkungen zu, die der Erblasser zu einer Zeit gemacht hat, zu der er 
ein pflichtteilsberechtigtes Kind gehabt hat, dem Ehegatten nur hinsicht-
lich solcher Schenkungen, die während seiner Ehe mit dem Erblasser 
gemacht worden sind und dem eingetragenen Partner nur hinsichtlich 
solcher Schenkungen, die während der eingetragenen Partnerschaft ge-
macht worden sind. 

§ 789 

Überhaupt sind in den Pflichtteil die als Vorschuss darauf geleisteten 
Zuwendungen des Erblassers unter Lebenden einzurechnen, in den Pflicht-
teil des Ehegatten oder eingetragenen Partners ausserdem alles, was er als 
gesetzliches Vorausvermächtnis (§ 758) erhält. 

§ 796 

und des Ehegatten oder eingetragenen Partners auf anständigen 
Unterhalt 

Der Ehegatte oder eingetragene Partner hat, ausser in den Fällen der 
§§ 759 und 795, solange er nicht eine neue Ehe oder eine eingetragene 
Partnerschaft eingeht, an die Erben bis zum Werte der Verlassenschaft 
einen Anspruch auf einen den Verhältnissen entsprechenden anständigen 
Unterhalt. In diesen Anspruch ist alles einzurechnen, was die berechtigte 
Person nach dem Erblasser durch vertragliche oder letztwillige Zuwen-
dung, als gesetzlichen Erbteil, als Pflichtteil, durch öffentlich-rechtliche 
oder privatrechtliche Leistung erhält; desgleichen ihr eigenes Vermögen 
oder Erträgnisse einer von ihr tatsächlich ausgeübten oder einer solchen 
Erwerbstätigkeit, die von ihr den Umständen nach erwartet werden kann. 
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§ 803 

Der Erblasser kann dem Erben den Vorbehalt dieser rechtlichen 
Wohltat nicht benehmen, noch die Errichtung eines Inventariums verbie-
ten. Selbst der in einem Erbvertrage zwischen Ehegatten oder eingetrage-
nen Partnern darauf geschehene Verzicht ist von keiner Wirkung. 

§ 1173a Art. 58 Abs. 2 

2) Der Arbeitgeber hat jedoch den Lohn für einen weiteren Monat 
und nach fünfjähriger Dienstdauer für zwei weitere Monate, gerechnet 
vom Todestag an, zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer den Ehegatten, 
den eingetragenen Partner oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen 
dieser Erben andere Personen hinterlässt, denen gegenüber er eine Un-
terstützungspflicht erfüllt hat. 

§ 1173a Art. 62 Abs. 2 

2) Stirbt der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses, so ist 
die Entschädigung dem überlebenden Ehegatten, dem überlebenden 
eingetragenen Partner oder den minderjährigen Kindern oder bei Fehlen 
dieser Erben anderen Personen auszurichten, denen gegenüber er eine 
Unterstützungspflicht erfüllt hat. 

§ 1248 

Wechselseitige Testamente 

Den Ehegatten oder eingetragenen Partnern ist gestattet, in einem 
und dem nämlichen Testamente sich gegenseitig oder auch andere Perso-
nen als Erben einzusetzen. Auch ein solches Testament ist widerruflich; 
es kann aber aus der Widerrufung des einen Teiles auf die Widerrufung 
des andern Teiles nicht geschlossen werden (§ 583). 

§ 1249 

Zwischen den Ehegatten oder eingetragenen Partnern kann auch ein 
Erbvertrag, wodurch der künftige Nachlass oder ein Teil desselben ver-
sprochen und das Versprechen angenommen wird, geschlossen werden 
(§ 602). Erfüllt der abgeschlossene Erbvertrag nicht die besonderen Gül-
tigkeitsvoraussetzungen für Ehepakte, so ist er doch als letztwillige Ver-
fügung gültig, soweit die dafür massgeblichen Vorschriften eingehalten 
worden sind. 
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§ 1250 

Ein pflegebefohlener Ehegatte oder eingetragener Partner kann zwar 
die ihm versprochene, unnachteilige Verlassenschaft annehmen; aber die 
Verfügung über seine eigene Verlassenschaft kann, ohne Genehmigung 
des Gerichtes, nur insofern bestehen, als sie ein gültiges Testament ist. 

§ 1251 

Vorschrift über die eingerückten Bedingungen 

Was von Bedingungen bei Verträgen überhaupt gesagt worden ist, 
muss auch auf Erbverträge zwischen Ehegatten oder eingetragenen Part-
nern angewendet werden. 

§ 1252 

Ein selbst den öffentlichen Büchern einverleibter Erbvertrag hindert 
den Ehegatten oder eingetragenen Partner nicht, mit seinem Vermögen, 
solange er lebt, nach Belieben zu schalten. Das Recht, welches daraus 
entsteht, setzt den Tod des Erblassers voraus; es kann von dem Ver-
tragserben, wenn er den Erblasser nicht überlebt, weder auf andere über-
tragen, noch der künftigen Erbschaft willen eine Sicherstellung gefordert 
werden. 

§ 1253 

Durch den Erbvertrag kann ein Ehegatte oder eingetragener Partner 
auf das Recht, zu testieren, nicht gänzlich verzichten. Ein reines Viertel, 
worauf weder der jemandem gebührende Pflichtteil, noch eine andere 
Schuld haften darf, bleibt kraft des Gesetzes zur freien letzten Anord-
nung immer vorbehalten. Hat der Erblasser darüber nicht verfügt, so fällt 
er doch nicht dem Vertragserben, obschon die ganze Verlassenschaft 
versprochen worden wäre, sondern den gesetzlichen Erben zu. 
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§ 1254 

Erlöschung desselben 

Der Erbvertrag kann zum Nachteile des andern Ehegatten oder ein-
getragenen Partners, mit dem er geschlossen worden ist, nicht widerru-
fen, sondern nur nach Vorschrift der Gesetze entkräftet werden. Den 
Noterben bleiben ihre Rechte, wie gegen eine andere letzte Anordnung, 
vorbehalten. 

§ 1458 

Die Rechte eines Ehegatten, eines eingetragenen Partners, eines Va-
ters, eines Kindes und andere Personenrechte sind kein Gegenstand der 
Ersitzung. Doch kommt denjenigen, welche dergleichen Rechte redlicher 
Weise ausüben, die schuldlose Unwissenheit zur einstweiligen Behaup-
tung und Ausübung ihrer vermeinten Rechte zustatten. 

§ 1495 

Auch zwischen Ehegatten oder eingetragenen Partnern sowie zwi-
schen Minderjährigen oder anderen Pflegebefohlenen und Vormündern, 
Sachwaltern oder Kuratoren kann, solange die Ehe oder eingetragene 
Partnerschaft aufrecht ist oder die Vormundschaft, Sachwalterschaft oder 
Kuratel durch dieselbe Person andauert, die Ersitzung oder Verjährung 
weder angefangen, noch fortgesetzt werden. Dies gilt nicht für die An-
sprüche eines Ehegatten oder eingetragenen Partners auf Abgeltung sei-
ner Mitwirkung beim Erwerb des anderen; doch wird die Verjährung so 
lange gehemmt, als zwischen den Ehegatten oder eingetragenen Partnern 
ein gerichtliches Verfahren zur Entscheidung über einen Anspruch an-
hängig ist und gehörig fortgesetzt wird. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Ehegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Ehegesetz vom 13. Dezember 1973, LGBl. 1974 Nr. 20, in der 
geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 72 Abs. 4 

4) Geht der Unterhaltsberechtigte eine faktische Lebensgemeinschaft 
ein, so ruht für deren Dauer die Unterhaltspflicht. Bei Wiederverheira-
tung der berechtigten Person erlischt die Unterhaltspflicht. Abgesehen 
von diesen Fällen des Ruhens und Erlöschens der Unterhaltspflicht geht 
dieselbe dem Range nach den Unterhaltspflichten anderer Personen vor. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Grundverkehrsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Grundverkehrsgesetz (GVG) vom 9. Dezember 1992, LGBl. 1993 
Nr. 49, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a 

a) durch einen Ehegatten, einen eingetragenen Partner, einen Blutsver-
wandten in auf- oder absteigender Linie oder bis zum dritten Grad 
der Seitenlinie oder ein Wahl- oder Pflegekind; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Versicherungsvertragsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 16. Mai 2002 über den Versicherungsvertrag (Versi-
cherungsvertragsgesetz, VersVG), LGBl. 2001 Nr. 128, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 78 

Ausschluss der Exekution und des Konkurses 

Sind der Ehegatte oder die Nachkommen des Versicherungsnehmers 
Begünstigte, so unterliegen, vorbehaltlich allfälliger Pfandrechte, weder 
der Versicherungsanspruch des Begünstigten noch derjenige des Versi-
cherungsnehmers der Exekution zugunsten der Gläubiger oder dem 
Konkurs des Versicherungsnehmers oder des Begünstigten. Dem Ehegat-
ten gleichgestellt sind eingetragene Partner und Personen, die mit dem 
Versicherungsnehmer eine faktische Lebensgemeinschaft führen. 

Art. 79 Abs. 1 

1) Sind der Ehegatte, der eingetragene Partner oder die Nachkommen 
des Versicherungsnehmers Begünstigte aus einem Lebensversicherungs-
vertrag, so treten sie, sofern sie es nicht ausdrücklich ablehnen, mit dem 
Zeitpunkt, in dem gegen den Versicherungsnehmer Exekution geführt 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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oder über ihn der Konkurs eröffnet wird, an seiner Stelle in die Rechte 
und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag ein. 

Art. 81 

Exekutions- und konkursrechtliche Verwertung des 
Versicherungsanspruches 

1) Unterliegt der Anspruch aus einem Lebensversicherungsvertrag, 
den der Schuldner auf sein eigenes Leben abgeschlossen hat, der exeku-
tions- oder konkursrechtlichen Verwertung, so können der Ehegatte, der 
eingetragene Partner oder die Nachkommen des Schuldners mit dessen 
Zustimmung verlangen, dass der Versicherungsanspruch ihnen gegen 
Erstattung des Rückkaufspreises übertragen werde. 

2) Ist ein solcher Versicherungsanspruch verpfändet und soll er exe-
kutions- oder konkursrechtlich verwertet werden, so können der Ehegatte, 
der eingetragene Partner oder die Nachkommen des Schuldners mit des-
sen Zustimmung verlangen, dass der Versicherungsanspruch ihnen gegen 
Bezahlung der pfandversicherten Forderung oder, wenn diese kleiner ist 
als der Rückkaufspreis, gegen Bezahlung dieses Preises übertragen werden. 

3) Der Ehegatte, der eingetragene Partner oder die Nachkommen 
müssen ihr Begehren vor Verwertung der Forderung beim Landgericht 
oder Masseverwalter geltend machen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Personen- und 
Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, 
LGBl. 1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 26 

II. Schwägerschaft 

1) Wer mit einer Person blutsverwandt ist, ist mit deren Ehegatten 
oder deren eingetragenem Partner in der gleichen Linie und in dem glei-
chen Grade verschwägert. 

2) Die Schwägerschaft wird durch die Auflösung der Ehe oder einge-
tragenen Partnerschaft, die sie begründet hat, nicht aufgehoben. 

Art. 57 Abs. 2 

2) Ausländer können vom Landgericht als verschollen erklärt werden, 
wenn sie in Liechtenstein Vermögen besitzen, oder wenn der überleben-
de Ehegatte oder eingetragene Partner in Liechtenstein Wohnsitz hat und 
die Voraussetzungen für den Ehescheidungsgerichtsstand oder den Auf-
lösungsgerichtsstand des Landgerichts gegeben sind. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Art. 60 Abs. 1 

1) Der Stellvertreter hat zu amten, wenn der Registerführer verhin-
dert ist, oder wenn die Beurkundung ihn selbst, seine Ehefrau, seinen 
eingetragenen Partner oder eine mit ihm verlobte oder in gerader Linie 
oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade verwandte oder verschwä-
gerte Person betrifft, oder wenn der Registerführer die Anzeige erstattet. 

Art. 68 Abs. 1 

1) Das Zivilstandsregister besteht aus den Registern der Geburten, 
der Todesfälle, der Ehen und der eingetragenen Partnerschaften. 

Art. 74 

1. Zuständigkeit 

Für die Eintragungen über Geburten, Todesfälle, Ehen und Partner-
schaften ist das Zivilstandsamt ausschliesslich zuständig. 

Art. 85 Abs. 5 

5) Angezeigte Trauungen, Eintragungen von Partnerschaften, Gebur-
ten und Todesfälle werden fortlaufend nummeriert. 

Art. 89 Abs. 1 und 3 

1) Werden ausländische Entscheide oder andere Urkunden über Än-
derungen in den Standesrechten, im Bürgerrecht oder im Namen oder 
bezüglich Ehelicherklärung einer Person vorgelegt, deren Geburt, Ehe 
oder Eintragung der Partnerschaft in einem inländischen Register beur-
kundet worden ist, so sind sie in entsprechender Weise anzumerken, 
sofern es die Regierung oder im Weiterzuge die Beschwerdeinstanz auf 
Grund des Gesetzes bewilligt. 

3) Ist die Geburt, Ehe oder Partnerschaft in einem ausländischen 
Standesregister eingetragen worden, so können die Änderungen in den 
Standesrechten, im Bürgerrecht oder im Namen oder die Ehelicherklä-
rung, sowie die Berichtigungen zu Geburts-, Todes-, Ehe- oder Partner-
schaftsregistereintragungen nach Weisung der Regierung im Register 
angemerkt werden. Eine im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche 
Ehe wird als eingetragene Partnerschaft anerkannt. 
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Art. 98 Abs. 1 

1) Zur Anzeige des Todesfalles oder der Auffindung der Leiche einer 
bekannten Person ist in erster Linie das Familienhaupt verpflichtet und 
sodann der Reihe nach: der Ehegatte oder eingetragene Partner, die dem 
Verstorbenen nächstverwandte ortsanwesende Person, der Vorsteher des 
Haushalts oder der Besitzer der Behausung oder Wohnung, wo der Tod 
erfolgt oder die Leiche gefunden worden ist, jede Person, die beim Tode 
zugegen war, in letzter Linie die Gemeindevorsteher. 

Art. 99 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 

1) In das Todesregister sind bei bekannten Personen einzutragen: 
2. Familienname, Vornamen und allfällige Beinamen des Verstorbenen 

und seiner Eltern, seine Heimat und sein Wohnort nebst Hausnum-
mer, Beruf und Zivilstand (ledig, verheiratet, in eingetragener Part-
nerschaft, verwitwet, geschieden oder in aufgelöster Partnerschaft), 
Jahr, Monat und Tag der Geburt; 

3. Familienname, Vorname und Beruf des lebenden, verstorbenen oder 
geschiedenen Ehegatten oder des lebenden, verstorbenen oder in auf-
gelöster Partnerschaft lebenden Partners; 

Art. 104a 

E.bis Das Partnerschaftsregister 

In das Partnerschaftsregister werden die nach dem Partnerschaftsge-
setz vorgeschriebenen Tatsachen und Verhältnisse sowie deren Verände-
rung eingetragen. 

Art. 175 Abs. 1 

1) Jeder Stimmberechtigte ist, unbeschadet des Rechtes auf Teilnahme 
an der Versammlung und Beratung, von Gesetzes wegen im eigenen oder 
fremden Namen vom Stimmrecht ausgeschlossen bei der Beschlussfas-
sung über ein Rechtsgeschäft oder einen Rechtsstreit zwischen ihm, sei-
nem Ehegatten, eingetragenen Partner, Verlobten oder einer mit ihm in 
gerader Linie verwandten Person einerseits und der Verbandsperson 
andererseits, sowie bei der Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft oder 
einem Rechtsstreit zwischen einem Dritten und der Verbandsperson, aus 
welchem ein Stimmberechtigter einen persönlichen Vorteil oder Nachteil 
bezieht. 
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Art. 221 Abs. 3 

3) Diejenigen Anteile, die einer andern Person zum Zwecke der Um-
gehung dieser Bestimmung übertragen werden, sind dem Besitz des 
Grossanteilhabers zuzurechnen; eine Absicht der Gesetzesumgehung 
wird vermutet, wenn die Übertragung auf den Ehegatten, den eingetra-
genen Partner oder auf einen Verwandten bis zum zweiten Grade erfolgt. 

Art. 250a 

c) Ausschliessung vom Stimmrecht 

Jedes Mitglied ist von Gesetzes wegen vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen bei Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft oder einen Rechtsstreit 
zwischen einem Mitglied, seinem Ehegatten, seinem eingetragenen Part-
ner oder einer mit ihm in gerader Linie verwandten Person einerseits und 
dem Verein andererseits. 

Art. 546 Abs. 2 

2) Abgesehen von der vorerwähnten Bestimmung der Statuten dürfen 
einem unentgeltlich begünstigten Drittbedachten Einkünfte, die ihm aus 
einer von einem andern errichteten Anstalt zufliessen, durch seine Gläu-
biger auf dem Wege der Zwangsvollstreckung oder des Konkurses nur 
insoweit entzogen werden, als sie der Bedachte, sein Ehegatte, sein einge-
tragener Partner und seine unversorgten Kinder zur Bestreitung des not-
dürftigen Unterhalts nicht bedürfen. 

Art. 802 Abs. 1 

1) Das Landgericht kann bei Familienheimstätten, wenn nicht der Ge-
suchsteller selber die zu begünstigenden Familienangehörigen bestimmt 
bezeichnet hat, dem Eigentümer die Pflicht auferlegen, seine Blutsver-
wandten bis zum zweiten Grad in aufsteigender und absteigender Linie 
und seine Geschwister, sowie den mit ihm zusammenlebenden Ehegatten 
oder eingetragenen Partner in die Heimstätte aufzunehmen, sofern sie 
der Aufnahme dringend bedürfen und ihrer nicht unwürdig erscheinen. 
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Art. 812 Abs. 2 

2) Eine Veräusserung als Ganzes ist jedoch mit Zustimmung des 
Landgerichts gestattet an den Ehegatten oder eingetragenen Partner, an 
eine Person, die mit dem Eigentümer der Heimstätte in gerader Linie 
oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder bis zum 
zweiten Grade verschwägert oder an Personen, die bei der Errichtung 
oder nachträglich mittels öffentlicher Urkunde und Genehmigung des 
Gerichts ausdrücklich bezeichnet worden sind. 

Art. 932a § 35 Abs. 5, 6 und 7 

5) Der Ehegatte, der eingetragene Partner oder die Nachkommen des 
Treugebers können binnen einer vom Grundbuch- und Öffentlichkeits-
registeramt zu bestimmenden Frist und gegebenenfalls in einer von ihm 
angeordneten Art und Weise das Einlösungsrecht gegen die Gläubiger 
oder die Konkursverwaltung nach Bezahlung der bezüglichen Forderung, 
jedoch höchstens eines angemessenen, auf Grund einer Liquidationsbilanz 
ermittelten Betrages geltend machen. 

6) Diese Vorschrift über das Einlösungsrecht ist, wenn bei dem einen 
oder andern von mehreren Treugebern die Zahlungsunfähigkeit vorhan-
den war, mit der Massgabe entsprechend anzuwenden, dass hinter dem 
Ehegatten oder dem eingetragenen Partner beziehungsweise den Nach-
kommen auch den Begünstigten binnen einer vom Grundbuch- und 
Öffentlichkeitsregisteramt zu setzenden Frist und gegebenenfalls in einer 
von diesem angeordneten Art und Weise das Einlösungsrecht zusteht. 

7) Hat ein Treugeber in seiner Eigenschaft als Treuhänder einer an-
dern Treuhänderschaft oder in Erfüllung einer sonstigen Verpflichtung 
einem Dritten gegenüber, der ihm hiezu Vermögen unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt hat, das Treuunternehmen errichtet, so finden die 
vorausgehenden Vorschriften über die Gläubiger oder die Konkursver-
waltung beziehungsweise über das Einlösungsrecht auf den Treugeber 
der andern Treuhänderschaft oder den bezüglichen Dritten (mittelbare 
Treugeberschaft) beziehungsweise auf deren Ehegatten, eingetragene Part-
ner oder Nachkommen entsprechende Anwendung. 
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Art. 932a § 97 Abs. 3 

3) Soweit nach vorstehendem Absatze das Einlösungsrecht nicht aus-
geübt wird und in allen andern Fällen können es der Ehegatte, der einge-
tragene Partner oder die Nachkommen des Begünstigten und, wenn sich 
mehrere Einlösungsberechtigte nicht einigen können, nach Anweisung 
des Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramtes ausüben. 

Art. 932a § 106 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 

1. Sind als Begünstigte Kinder einer bestimmten Person bezeichnet, so 
werden darunter die erbberechtigten Nachkommen dieser Person 
und unter dem Ehegatten oder eingetragenen Partner wird der über-
lebende Ehegatte oder überlebende eingetragene Partner, wenn und 
solange er nicht wieder eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft ein-
gegangen ist, verstanden. 

2. Unter Hinterlassenschaft, Erben, Rechtsnachfolgern, unter Familie, 
Angehörigen, nächsten Verwandten oder dergleichen einer Person 
sind die erbberechtigten Nachkommen und der überlebende Ehegatte 
oder überlebende eingetragene Partner, wenn und solange er nicht 
wieder eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft eingegangen ist, zu 
verstehen und mangels solcher diejenigen Personen (Firmen oder 
Verbandspersonen), denen ein Erbrecht am Nachlasse jener andern 
Person zukommt. 

Art. 932a § 107 Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 

1) Hinsichtlich der Begünstigungsanteile gilt im Zweifel: 
1. Fällt der Treugenussbesitz den erbberechtigten Nachkommen und 

dem überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partner als Begüns-
tigten zu, so gilt im übrigen die gesetzliche Erbfolge, sind jedoch an-
dere Erben als Begünstige bezeichnet, so fällt er ihnen nach Massgabe 
ihrer Erbberechtigung zu; 

2) Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte oder eingetragener 
Partner, Eltern, Grosseltern, Geschwister die Begünstigten, so fällt ihnen 
der Treugenussbesitz zu, auch wenn sie die Erbschaft des Treugebers 
nicht antreten. 
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Art. 932a § 136 Abs. 2 

2) Enthält die Treuanordnung bei einem auf Grund derselben entgelt-
lich erworbenen Treugenusse insbesondere die Bestimmung, dass dieser 
unveräusserlich ist, wohl aber im Wege der Gesamtrechtsnachfolge über-
gehen kann, oder jemanden nicht mehr zukommen oder jemand einen 
Anspruch darauf nicht mehr haben soll, sobald er zahlungsunfähig ist 
oder die Begünstigung abtreten oder belasten will oder dass der Treuge-
nuss von einem solchen Zeitpunkte ab von den Treuhändern oder ande-
ren Stellen dem früheren Berechtigten, dessen Ehegatten, eingetragenem 
Partner oder Nachkommen oder andern Personen gehören oder über-
haupt nach freiem Ermessen verliehen werden kann oder soll, oder ist 
eine ähnliche Bestimmung vorhanden, so ist der Treugenuss durch die 
Gläubiger der Begünstigten beziehungsweise der Anwärter ebenfalls 
nicht entziehbar, unter Vorbehalt der Vorschriften der Anfechtungsord-
nung, des Schenkungs- und Erbrechts. 

Art. 932a § 138 Abs. 4 

4) Für Ansprüche gegen einen Begünstigten aus in böser Absicht und 
widerrechtlich begangenen Handlungen oder Unterlassungen, kann der 
Geschädigte trotz der Unentziehbarkeit der Begünstigung Befriedigung 
suchen, wenn nicht der Verlust des unentgeltlich erworbenen Treugenus-
ses aus irgend einem Grunde vorgesehen ist oder die Treuanordnung es 
nicht anders bestimmt und durch die Geltendmachung eines solchen 
Anspruches die Rechte anderer oder die Bestreitung des angemessenen 
Lebensunterhaltes (Nahrung, Kleidung und Wohnung) und die angemes-
sene Erziehung des fehlbaren Begünstigten, seines nicht wiederverehe-
lichten Ehegatten, seines nicht wieder eingetragenen Partners oder seiner 
unmündigen oder sonst unversorgten Nachkommen aus der Begünsti-
gung nicht beeinträchtigt werden. 

Art. 932a § 140 Abs. 2 

2) Ist kein nachfolgeberechtigter oder namentlich bezeichneter An-
wärter vorhanden, so steht das gleiche Recht dem Ehegatten oder einge-
tragenen Partner und den Nachkommen des Begünstigungsbesitzers 
gemeinsam oder einzeln, im Streitfalle nach Anordnung des Grundbuch- 
und Öffentlichkeitsregisteramtes zu. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung der Zivilprozessordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Dezember 1912 über das gerichtliche Verfahren 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung), LGBl. 1912 
Nr. 9/1, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 57 Abs. 2 Ziff. 3 

3. bei Klagen in Ehestreitigkeiten oder Streitigkeiten betreffend einge-
tragene Partnerschaften für das gesamte Verfahren; 

§ 321 Abs. 1 Ziff. 1 

1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinem Ehegatten, 
seinem eingetragenen Partner, seinem faktischen Lebenspartner oder 
einer Person, mit welcher der Zeuge in gerader Linie oder in der Seiten-
linie bis zum zweiten Grade verwandt oder verschwägert oder mit 
welcher er durch Adoption verbunden ist, ferner seinen Pflegeeltern 
und Pflegekindern sowie seinem Vormunde oder Mündel zur Schande 
gereichen oder die Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde; 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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§ 322 

Über Errichtung und Inhalt von Rechtsgeschäften, bei welchen der 
Zeuge als Urkundsperson beigezogen worden ist, über Tatsachen, welche 
die durch das Ehe-, Partnerschafts- oder Familienverhältnis bedingten 
Vermögensangelegenheiten betreffen, über Geburten, Verheiratungen, 
Begründungen eingetragener Partnerschaften oder Sterbefälle der im § 321 
Ziff. 1 bezeichneten Angehörigen, endlich über Handlungen, welche der 
Zeuge in Betreff des streitigen Rechtsverhältnisses als Rechtsvorgänger 
oder Vertreter einer der Parteien vorgenommen hat, darf das Zeugnis 
wegen eines zu besorgenden vermögensrechtlichen Nachteiles nicht 
verweigert werden. 

Überschriften vor § 516 

5. Teil 

Besondere Arten des Verfahrens 

1. Abschnitt 

Verfahren in Ehe- und Partnerschaftssachen 

§ 516a 

Die Bestimmungen über das Verfahren in Ehesachen gelten sinnge-
mäss für die eingetragene Partnerschaft. 

§ 593a Abs. 3 

3) Auf Ansprüche, die im Verfahren in Ehe- und Partnerschaftssa-
chen, in Wechselstreitigkeiten, vor Schiedsgericht, im Konkursverfahren 
oder mittels der Wiederaufnahme oder Nichtigkeitsklage geltend zu 
machen sind, auf Ansprüche wegen Anfechtung der Ehelichkeit eines 
Kindes und auf Vaterschaftssachen findet das Rechtsbotsverfahren keine 
Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung der Jurisdiktionsnorm 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Dezember 1912 über die Ausübung der Ge-
richtsbarkeit und die Zuständigkeit der Gerichte in bürgerlichen Rechts-
sachen (Jurisdiktionsnorm, JN), LGBl. 1912 Nr. 9/2, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor § 51 

Subsidiärer Gerichtsstand für Verfahren aus dem Ehe-, Eltern- und  
eingetragene Partnerschaftsverhältnis 

§ 51 Abs. 4 und 5 

4) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäss für die eingetragene Partnerschaft. 

5) Die inländische Gerichtsbarkeit in Angelegenheiten der Auflösung 
oder Ungültigerklärung sowie der Feststellung des Bestehens oder Nicht-
bestehens einer eingetragenen Partnerschaft ist für in Liechtenstein einge-
tragene Partnerschaften jedenfalls gegeben. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Überschrift vor § 60 

Ausserstreitige Ehe- und Partnerschaftsangelegenheiten 

§ 60 

Für Verfahren zur Abgeltung der Mitwirkung eines Ehegatten im Be-
ruf oder Gewerbe des anderen (Art. 46a ff. EheG), über nichtstreitige 
Eheschutzangelegenheiten (Art. 49h EheG) und über die Scheidung auf 
gemeinsames Begehren (Art. 50 EheG) ist das Landgericht berufen, wenn 
nur einer der Ehegatten seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat 
oder die liechtensteinische Staatsbürgerschaft besitzt. Dasselbe gilt sinn-
gemäss für die eingetragene Partnerschaft. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Vermittlerämter 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 12. Dezember 1915 über die Vermittlerämter, LGBl. 
1916 Nr. 3, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 5 Abs. 1 Bst. b 

b) in Sachen seines Ehegatten, seines eingetragenen Partners und anderer 
mit ihm in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum vierten Grade 
Verwandter oder bis zum zweiten Grade Verschwägerten; 

§ 8 Abs. 2 Ziff. 2 

2. im Verfahren in Ehesachen, im Verfahren betreffend eingetragene 
Partnerschaften, bei der Anfechtung der Ehelichkeit eines Kindes, in 
Vaterschafts- und Alimentationsangelegenheiten, in Wechselstreitig-
keiten und in Bestandsachen (soweit es sich um die gerichtliche Auf-
kündigung von Miet- und Pachtverträgen, die Erlassung von Aufträ-
gen zur Übergabe oder Übernahme von unbeweglichen Miet- und 
Pachtgegenständen handelt), im Mandatsverfahren und Schulden-
triebverfahren (§ 42 Ziff. 5), im schiedsgerichtlichen Verfahren und 
bei Anfechtung des Schiedsspruches; 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Ausserstreitgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2010 über das gerichtliche Verfahren 
in Rechtsangelegenheiten ausser Streitsachen (Ausserstreitgesetz; AussStrG), 
LGBl. 2010 Nr. 454, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 5 

5) Die Art. 93 bis 99 sind, soweit sie auf Ehegatten und Eheangele-
genheiten Bezug nehmen, sinngemäss auf eingetragene Partner und Part-
nerschaftsangelegenheiten anzuwenden. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung der Exekutionsordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 1971 über das Exekutions- und Rechts-
sicherungsverfahren (Exekutionsordnung; EO), LGBl. 1972 Nr. 32/2, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 170 Bst. l 

l) der Ehe- oder Partnerschaftsring des Verpflichteten, dessen Briefe und 
andere Schriften, Familienbilder mit Ausnahme der Rahmen, Orden 
und Ehrenzeichen; 

Art. 277 Abs. 1 Bst. h 

h) die Anordnung vorsorglicher Massnahmen im Rahmen eines Schei-
dungs- oder Trennungsverfahrens oder eines Verfahrens auf gerichtli-
che Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Art. 277a Abs. 3 Ziff. 1 Bst. a und c, Ziff. 2 Bst. a und b und Abs. 4 

3) Nahe Angehörige im Sinne der Abs. 1 und 2 sind: 
1. 

a) Ehegatten, eingetragene Partner und faktische Lebenspartner, 
c) die Ehegatten, eingetragenen Partner und faktischen Lebenspart-

ner der unter Bst. b genannten Personen, 
2. 

a) Verwandte in gerader Linie, einschliesslich der Wahl- und Pflege-
kinder und der Wahl- und Pflegeeltern, des Ehegatten, eingetra-
genen Partners oder faktischen Lebenspartners, sowie 

b) Geschwister des Ehegatten, eingetragenen Partners oder fakti-
schen Lebenspartners, 

4) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 oder 2 kann unabhängig 
vom Fortbestehen der häuslichen Gemeinschaft der Parteien und auch 
ohne Zusammenhang mit einem Verfahren auf Trennung, Scheidung 
oder Ungültigerklärung der Ehe, einem Verfahren auf Auflösung oder 
Ungültigerklärung der eingetragenen Partnerschaft oder einem Verfahren 
zur Klärung der Benützungsberechtigung an der Wohnung erlassen wer-
den, doch darf, solange ein solches Verfahren nicht anhängig ist, die Zeit, 
für die eine derartige Verfügung getroffen wird, insgesamt drei Monate 
nicht übersteigen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Entschädigung für Dienstleistungen 

Mündiger und die 
Anschlusszwangsvollstreckung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. April 1928 über die Entschädigung für Dienst-
leistungen Mündiger und die Anschlusszwangsvollstreckung, LGBl. 1928 
Nr. 4, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 

1) Ehegatten, eingetragene Partner, Kinder, Mündel und Verbeistän-
dete des Schuldners, beziehungsweise seiner Erbmasse sowie alle diejeni-
gen, welchen nach Gesetz dieses Recht sonst noch eingeräumt ist, haben 
das nicht übertragbare Recht, für ihre nicht hinreichend durch Pfand 
sichergestellten, fälligen oder nicht fälligen Forderungen aus dem eheli-
chen, durch eingetragene Partnerschaft begründeten, elterlichen, vor-
mundschaftlichen oder einem diesem gleichgestellten Verhältnisse wäh-
rend der unerstreckbaren Frist von dreissig Tagen seit einer Pfändung 
auch ohne Vorliegen eines Vollstreckungstitels an irgendeine Pfändung 
mit dem gleichen Range für ihre Forderung teilzunehmen, wie der pfän-
dende Gläubiger, sofern der Berechtigte selbst nicht der pfändende Gläubi-
ger ist. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Art. 4 Abs. 1 

1) Dieses Recht kann jedoch nur geltend gemacht werden, wenn die 
Pfändung während der Dauer des ehelichen, durch eingetragene Partner-
schaft begründeten, elterlichen, vormundschaftlichen oder diesem sonst 
gleichgestellten Verhältnisses oder innert Jahresfrist seit Wegfall dessel-
ben erfolgt, wobei die Dauer eines Vermittlungs-, Schuldentriebs- oder 
Rechtsbots-, einschliesslich Rechtsöffnungsverfahrens oder eines Pro-
zessverfahrens in die Frist nicht eingerechnet wird. 

Art. 10 Abs. 2 

2) Ein Verwertungsbegehren kann jedoch der Ansprecher nicht selb-
ständig stellen, sondern nur an einer von einem andern Gläubiger ver-
langten Verwertung teilnehmen, wenn die Forderung nicht zufällig ist 
oder sofern es nach der Natur der Ansprüche eines in ungetrennter oder 
ungeschiedener Ehe lebenden Ehegatten aus dem ehelichen Verhältnis 
oder eines Kindes unter elterlicher Gewalt nicht zulässig ist, oder soweit 
sonst das Gesetz Ausnahmen festsetzt. Dies gilt sinngemäss für aufrechte 
eingetragene Partnerschaften. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung der Rechtssicherungs-
Ordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Rechtssicherungs-Ordnung vom 9. Februar 1923, LGBl. 1923 
Nr. 8, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 81 Abs. 5 

5) Eine Urkundsperson hat in Ausstand zu treten, wenn sie selbst, ihre 
Ehefrau, ihr eingetragener Partner, ihre Blutsverwandten in gerader Linie, 
ihre Geschwister oder deren Ehegatten bei dem zu beurkundenden 
Rechtsgeschäfte unmittelbar beteiligt sind oder wenn eine Verfügung zu 
ihren Gunsten getroffen wird. 

Art. 116 Abs. 3 

3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt; ist sie gegen Verwandte oder 
Verschwägerte in gerader Linie, Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl- oder 
Pflegekinder, Ehegatten, eingetragene Partner, Geschwister und deren 
Ehegatten oder eingetragene Partner, sowie Verlobte gerichtet, so kann 
der Antrag zurückgenommen werden. Die Antragsfrist beträgt drei Mo-
nate seit Kenntnis der Tat und in allen Fällen höchstens ein Jahr seit 
Begehung der Rechtsvereitelung. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
das internationale Privatrecht 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. September 1996 über das internationale Privat-
recht (IPRG), LGBl. 1996 Nr. 194, in der geltenden Fassung, wird wie 
folgt abgeändert: 

Überschrift vor Art. 21a 

A.bis Recht der eingetragenen Partnerschaft 

Art. 21a 

Form der Eintragung der Partnerschaft 

1) Die Form der Eintragung der Partnerschaft im Inland ist nach den 
inländischen Formvorschriften zu beurteilen. 

2) Die Form der Eintragung der Partnerschaft im Ausland ist nach 
den Formvorschriften des Ortes der Eintragung zu beurteilen. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Art. 21b 

Voraussetzungen der Eintragung der Partnerschaft 

Die Voraussetzungen und die Ungültigerklärung der eingetragenen 
Partnerschaft sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem sie 
begründet wird. 

Art. 21c 

Persönliche Rechtswirkungen der eingetragenen Partnerschaft 

Die persönlichen Rechtswirkungen der eingetragenen Partnerschaft 
sind zu beurteilen: 
a) nach dem Recht des Staates, in dem die eingetragenen Partner ihren 

gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt haben, mangels eines solchen 
nach dem Recht des Staates, in dem beide ihren letzten gewöhnlichen 
Aufenthalt gehabt haben, sofern ihn einer von ihnen beibehalten hat; 

b) sonst nach liechtensteinischem Recht; dieses ist auch anzuwenden, 
soweit das nach Bst. a anwendbare Recht die persönlichen Rechts-
wirkungen der eingetragenen Partnerschaft nicht regelt. 

Art. 21d 

Güterrecht der eingetragenen Partnerschaft 

1) Das Güterrecht der eingetragenen Partnerschaft ist nach dem Recht 
zu beurteilen, das die Parteien schriftlich bestimmen. 

2) Die eingetragenen Partner können zwischen dem Recht des Staates, 
in dem beide ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder nach der Ein-
tragung der Partnerschaft haben werden, und einem der Heimatrechte 
eines der beiden Partner wählen. 

3) Mangels einer solchen Rechtswahl ist das Güterrecht nach dem 
Recht zu beurteilen, das zur Zeit der Eintragung der Partnerschaft für die 
persönlichen Wirkungen der Partnerschaft massgebend ist. 
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Art. 21e 

Gerichtliche Auflösung der eingetragenen Partnerschaft 

1) Die Voraussetzungen und die Wirkungen der gerichtlichen Auflö-
sung der eingetragenen Partnerschaft sind zu beurteilen: 
a) nach dem Recht des Staates, in dem die eingetragenen Partner im 

Zeitpunkt der Auflösung ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufent-
halt haben, mangels eines solchen nach dem Recht des Staates, in dem 
beide davor ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben, so-
fern ihn einer beibehalten hat; 

b) nach dem Personalstatut des klagenden eingetragenen Partners im 
Zeitpunkt der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft, wenn die 
Voraussetzungen für die Anwendung des in Bst. a bestimmten Rechts 
nicht vorliegen oder wenn die eingetragene Partnerschaft nach diesem 
Recht auf Grund der geltend gemachten Tatsachen nicht aufgelöst 
werden kann; 

c) sonst nach liechtensteinischem Recht; dieses ist auch anzuwenden, 
wenn nach dem nach Bst. b massgebenden Recht die eingetragene 
Partnerschaft auf Grund der geltend gemachten Tatsachen nicht auf-
gelöst werden kann. 

2) Das liechtensteinische Gericht hat liechtensteinisches Recht anzu-
wenden, wenn auch nur einer der eingetragenen Partner liechtensteini-
scher Landesbürger ist. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 72 

Angehörige 

1) Unter Angehörigen einer Person sind ihre Verwandten und Ver-
schwägerten in gerader Linie, ihr Ehegatte oder eingetragener Partner 
und die Geschwister des Ehegatten oder eingetragenen Partners, ihre 
Geschwister und deren Ehegatten oder eingetragene Partner, Kinder und 
Enkel, die Geschwister ihrer Eltern und Grosseltern, ihre Vettern und 
Basen, der Vater oder die Mutter ihres unehelichen Kindes, ihre Wahl- 
und Pflegeeltern, ihre Wahl- und Pflegekinder, die Vormünder Minder-
jähriger und ihre Mündel zu verstehen. 

2) Personen, die miteinander in faktischer Lebensgemeinschaft leben, 
werden wie Angehörige behandelt, Kinder und Enkel einer von ihnen 
werden wie Angehörige auch der anderen behandelt. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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§ 88 Abs. 2 Ziff. 1 

1. die verletzte Person mit dem Täter in auf- oder absteigender Linie 
verwandt oder verschwägert oder sein Ehegatte, sein eingetragener 
Partner, sein Bruder oder seine Schwester oder nach § 72 Abs. 2 wie 
ein Angehöriger des Täters zu behandeln, 

§ 106 Abs. 1 Ziff. 3 

3. die genötigte Person zur Eheschliessung, zur Eintragung einer Part-
nerschaft, zur Prostitution oder zur Mitwirkung an einer pornogra-
phischen Darbietung (§ 215a Abs. 3) oder sonst zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung veranlasst, die besonders wichtige Inte-
ressen der genötigten oder einer dritten Person verletzt, 

§ 117 Abs. 3 

3) Richtet sich eine der in den §§ 111, 112, 113 und 115 mit Strafe be-
drohten Handlungen gegen die Ehre eines Verstorbenen oder Verschol-
lenen, so sind sein Ehegatte, sein eingetragener Partner, seine Verwand-
ten in gerader Linie und seine Geschwister berechtigt, die Verfolgung zu 
verlangen. 

§ 136 Abs. 4 

4) Der Täter ist nur auf Verlangen der in ihren Rechten verletzten 
Person zu bestrafen, wenn die Berechtigung, über das Fahrzeug zu ver-
fügen, seinem Ehegatten, seinem eingetragenen Partner, einem Verwand-
ten in gerader Linie, seinem Bruder oder seiner Schwester oder einem 
anderen Angehörigen zusteht, sofern er mit diesem in Hausgemeinschaft 
lebt, oder wenn ihm das Fahrzeug von seinem dazu berechtigten Dienst-
geber anvertraut war. Eine bloss vorübergehende Berechtigung kommt 
nicht in Betracht. 

§ 141 Abs. 3 

3) Wer die Tat zum Nachteil seines Ehegatten, seines eingetragenen 
Partners, eines Verwandten in gerader Linie, seines Bruders oder seiner 
Schwester oder zum Nachteil eines anderen Angehörigen begeht, sofern 
er mit diesem in Hausgemeinschaft lebt, ist nur auf Verlangen der in 
ihren Rechten verletzten Person zu bestrafen. 
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§ 150 Abs. 3 

3) Wer die Tat zum Nachteil seines Ehegatten, seines eingetragenen 
Partners, eines Verwandten in gerader Linie, seines Bruders oder seiner 
Schwester oder zum Nachteil eines anderen Angehörigen, sofern er mit 
diesem in Hausgemeinschaft lebt, begeht, ist nur auf Verlangen der in 
ihren Rechten verletzten Person zu bestrafen. 

§ 166 Abs. 1 

1) Wer eine Sachbeschädigung, eine Datenbeschädigung, eine Störung 
der Funktionsfähigkeit eines Computersystems, einen Diebstahl mit 
Ausnahme der in den §§ 129 Ziff. 4, 131 genannten Fälle, einen Daten-
diebstahl, eine Entziehung von Energie, eine Veruntreuung, eine Unter-
schlagung, eine dauernde Sachentziehung, einen Eingriff in fremdes Jagd- 
oder Fischereirecht mit Ausnahme der in den §§ 138 Ziff. 2 und 3, 140 
genannten Fälle, einen Betrug, einen betrügerischen Datenverarbeitungs-
missbrauch, eine Untreue oder eine Hehlerei zum Nachteil seines Ehe-
gatten, seines eingetragenen Partners, eines Verwandten in gerader Linie, 
seines Bruders oder seiner Schwester oder zum Nachteil eines anderen 
Angehörigen begeht, sofern er mit diesem in Hausgemeinschaft lebt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen, wenn die Tat jedoch sonst mit einer Freiheitsstrafe bedroht 
wäre, die drei Jahre erreicht oder übersteigt, mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
Ein Vormund, der zum Nachteil seines Mündels handelt, wird jedoch 
nicht begünstigt. 

Überschrift vor § 192 

Strafbare Handlungen gegen Ehe, Familie und eingetragene Partnerschaft 

§ 192 

Mehrfache Ehe oder eingetragene Partnerschaft 

Wer eine neue Ehe schliesst oder eine eingetragene Partnerschaft be-
gründet, obwohl er verheiratet ist oder eine eingetragene Partnerschaft 
führt, oder wer mit einer verheirateten Person oder einer Person, die eine 
eingetragene Partnerschaft führt, eine Ehe schliesst oder eine eingetragene 
Partnerschaft begründet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. 
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§ 193 

Ehe- und Partnerschaftstäuschung 

1) Wer einen anderen durch Täuschung über Tatsachen, deretwegen 
die Ungültigerklärung der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft begehrt 
werden kann, verleitet, mit ihm die Ehe zu schliessen oder die eingetra-
gene Partnerschaft zu begründen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
zu bestrafen. 

2) Der Täter ist nur dann zu bestrafen, wenn die Ehe oder eingetrage-
ne Partnerschaft wegen der Täuschung für ungültig erklärt worden ist. 
Auch ist er nur auf Verlangen des Verletzten zu verfolgen. 

§ 290 Abs. 2 

2) Die durch eine Ehe, eingetragene Partnerschaft oder faktische Le-
bensgemeinschaft begründete Eigenschaft einer Person als Angehöriger 
bleibt aufrecht, auch wenn die Ehe, eingetragene Partnerschaft oder fakti-
sche Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung der Strafprozessordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Die Strafprozessordnung (StPO) vom 18. Oktober 1988, LGBl. 1988 
Nr. 62, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 107 Abs. 1 Ziff. 1a 
1a. Personen, die im Verfahren gegen einen Angehörigen (§ 72 StGB) 

aussagen sollen oder deren Aussage die Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung eines Angehörigen mit sich brächte, wobei die durch eine 
Ehe oder eingetragene Partnerschaft begründete Eigenschaft einer 
Person als Angehöriger aufrecht bleibt, auch wenn die Ehe oder ein-
getragene Partnerschaft nicht mehr besteht, was sinngemäss auch für 
die faktische Lebensgemeinschaft gilt; 

§ 218 Abs. 4 

4) Zugunsten des Angeklagten kann die Berufung sowohl von ihm 
selbst als auch von seinem Ehegatten, seinem eingetragenen Partner, 
seinen Verwandten in auf- und absteigender Linie und seinem Vormund 
und vom Staatsanwalte, gegen seinen Willen aber nur im Falle der Min-
derjährigkeit, von den Eltern und vom Vormund ergriffen werden. So-
weit es sich um die Beurteilung der geltend gemachten Nichtigkeitsgrün-
de handelt, ist die zugunsten des Angeklagten von anderen ergriffene 
Berufung wegen Nichtigkeit als von ihm selbst eingelegt anzusehen. 
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§ 222 Abs. 3 

3) Für den Ehegatten, den eingetragenen Partner, die Verwandten, 
den Vormund und die Erben des Verurteilten beginnt der Lauf obiger 
Fristen zur Anmeldung der Berufung oder deren Ausführung an demsel-
ben Tage, an welchem sie für den Angeklagten begonnen hat. 

§ 262 Abs. 2 

2) Der rechtswirksame Ausspruch, dass eine Ehe oder eingetragene 
Partnerschaft ungültig sei, bleibt jedoch stets den Zivilgerichten vorbe-
halten. Das Strafgericht kann die Ungültigkeit einer Ehe oder eingetrage-
nen Partnerschaft nur als Vorfrage beurteilen (§ 5). 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Opferhilfegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Juni 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
(Opferhilfegesetz, OHG), LGBl. 2007 Nr. 228, in der geltenden Fassung, 
wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 2 

2) Anspruch auf Opferhilfe haben auch der Ehegatte oder die Ehegat-
tin des Opfers, sein eingetragener Partner oder seine eingetragene Partne-
rin, seine Kinder und Eltern sowie andere Personen, die ihm in ähnlicher 
Weise nahe stehen (Angehörige). 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Strafvollzugsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafvollzugsgesetz (StVG) vom 20. September 2007, LGBl. 2007 
Nr. 295, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 6 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 

3. wichtige Familienangelegenheiten im Zusammenhang mit einem der 
in den Ziff. 1 und 2 angeführten Anlässe oder mit der Ehescheidung 
oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft eines 
Angehörigen zu ordnen; 

Art. 70 Abs. 2 

2) Ist ein Strafgefangener nicht imstande, seine Angehörigen davon zu 
verständigen, dass er lebensgefährlich krank oder verletzt ist, so hat diese 
Verständigung der Anstaltsleiter zu übernehmen. Zu verständigen ist die 
Person, die der Strafgefangene bezeichnet; hat der Strafgefangene aber 
keine bestimmte Person bezeichnet, so ist die jeweils nächste der im 
Folgenden genannten Personen zu verständigen, deren Aufenthalt be-
kannt ist: der Ehegatte oder eingetragene Partner des Strafgefangenen, 
sein ältestes volljähriges Kind, sein Vater, seine Mutter oder der nächste 
seiner übrigen volljährigen Angehörigen (§ 72 des Strafgesetzbuches) von 
gleich nahen aber der älteste. Eine Person, die sich nicht im Inland auf-
hält, ist nur zu verständigen, wenn sich keine der überhaupt in Betracht 
kommenden Personen im Inland aufhält. Auf verständigen Wunsch des 
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Strafgefangenen hat der Anstaltsleiter auch andere Personen zu benach-
richtigen. 

Art. 93 Sachüberschrift und Abs. 1 

Eheschliessung oder Eintragung einer Partnerschaft 

1) Wünscht ein Strafgefangener eine Ehe zu schliessen oder eine Part-
nerschaft eintragen zu lassen, so ist ihm hiezu unbeschadet der Bestim-
mungen der Art. 90 und 91 im Landesgefängnis Gelegenheit zu geben. 

Art. 125 Abs. 2 

2) Gegenstände, die die Strafgefangenen mitbringen, sind ihnen nach 
Massgabe der räumlichen Verhältnisse, insbesondere unter Bedachtnah-
me auf den Platzbedarf Mitgefangener, so weit zu belassen, als kein 
Missbrauch zu befürchten und die erforderliche Überwachung möglich 
ist. Erinnerungsstücke von persönlichem Wert und Gegenstände, die der 
Körperpflege dienen, soweit sie ungefährlich sind, Lichtbilder ihnen nahe 
stehender Personen, der Ehe- oder Partnerschaftsring, eine Armband- 
oder Taschenuhr, eigene Kleider nach Massgabe des Art. 36 Abs. 1 sowie 
Gegenstände zur Ausschmückung des Haftraums im Sinne des Art. 37 
Abs. 2 sind den Strafgefangenen jedenfalls zu belassen. Ebenso sind den 
Strafgefangenen die grundlegende Schrift sowie ein Andachtsbuch und 
Andachtsgegenstände ihres Glaubensbekenntnisses zu belassen. Die 
Überlassung von Nahrungs- und Genussmitteln ist nur in den in den 
Art. 26, 31, 35 und 82 bestimmten Fällen gestattet. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Stipendiengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Oktober 2004 über die staatlichen Ausbildungs-
beihilfen (Stipendiengesetz; StipG), LGBl. 2004 Nr. 262, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 8a 

Eingetragene Partnerschaft 

Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie in diesem Ge-
setz einer Ehe gleichgestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2001 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Archivgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Archivgesetz vom 23. Oktober 1997, LGBl. 1997 Nr. 215, in der 
geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 19 Abs. 3 

3) Der Betroffene kann verlangen, dass Unterlagen, die sich auf seine 
Person beziehen, eine Gegendarstellung beigefügt wird, wenn er glaub-
haft macht, durch eine falsche Tatsachenbehauptung beeinträchtigt zu 
sein. Dies gilt nicht für Feststellungen, die in einer rechtskräftigen be-
hördlichen Entscheidung enthalten sind. Nach dem Tod des Betroffenen 
kann die Beifügung einer Gegendarstellung von den Erben sowie von 
dem Ehegatten, dem eingetragenen Partner, den Kindern oder den Eltern 
verlangt werden, wenn sie ein berechtigtes Interesse daran geltend ma-
chen können. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Steuergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. September 2010 über die Landes- und Gemein-
desteuern (Steuergesetz; SteG), LGBl. 2010 Nr. 340, wird wie folgt abge-
ändert: 

Art. 8 Sachüberschrift und Abs. 1 sowie Abs. 1a 

Gemeinsame Steuerpflicht 

1) Vermögen und Erwerb von Ehegatten, die in rechtlich und tatsäch-
lich ungetrennter Ehe leben, werden unter jedem Güterstand zusammen-
gerechnet und gemeinsam veranlagt. Vermögen und Erwerb von Perso-
nen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter eingetragener Partner-
schaft leben, wird zusammengerechnet. 

1a) Die Stellung von eingetragenen Partnern entspricht in diesem Ge-
setz derjenigen von Ehegatten. Dies gilt auch bezüglich der Unterhalts-
beiträge während des Bestehens der eingetragenen Partnerschaft sowie 
der Unterhaltsbeiträge und der vermögensrechtlichen Auseinanderset-
zung und Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Strassenverkehrsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 30. Juni 1978, LGBl. 1978 Nr. 
18, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 59 Abs. 3 Bst. b 

b) Ansprüche aus Sachschäden des Ehegatten oder eingetragenen Part-
ners des Halters, seiner Verwandten in auf- und absteigender Linie 
sowie seiner mit ihm in gemeinsamem Haushalt lebenden Geschwister; 

Art. 66 Abs. 4 Bst. a 

a) Ansprüche auf Sachschäden des Ehegatten oder eingetragenen Part-
ners des Radfahrers, seiner Verwandten in auf- und absteigender Li-
nie sowie seiner mit ihm in gemeinsamem Haushalt lebenden Ge-
schwister; 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Arbeitsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 29. Dezember 1966 über die Arbeit in Industrie, 
Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz), LGBl. 1967 Nr. 6, in der geltenden 
Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 

1) Das Gesetz ist, unter Vorbehalt der Vorschriften über den Ge-
sundheitsschutz, nicht anwendbar auf Betriebe, in denen lediglich der 
Ehegatte oder eingetragene Partner des Betriebsinhabers, seine Blutsver-
wandten in auf- und absteigender Linie und deren Ehegatten oder einge-
tragener Partner sowie seine Stief- und Adoptivkinder tätig sind. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 14. Dezember 1952 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG), LGBl. 1952 Nr. 29, in der geltenden Fas-
sung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 38 Abs. 3 

3) Für Lehrlinge und mitarbeitende Familienmitglieder gilt bis am 
31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet 
haben, nur der Barlohn als massgebender Lohn. Das gleiche gilt ungeach-
tet des Alters für den im Betrieb mitarbeitenden Ehegatten oder eingetra-
genen Partner. 

Art. 43 Abs. 1 

1) Der Beitrag der Nichterwerbstätigen beträgt mindestens 228 Fran-
ken und höchstens 7 600 Franken im Jahr. Die Regierung erlässt die 
näheren Vorschriften über die Bemessung der Beiträge, wobei die Beiträge 
auf der Grundlage des Vermögens, des Einkommens sowie anderer wie-
derkehrender Leistungen zu bemessen sind. Nichterwerbstätige Ehegat-
ten oder eingetragene Partner von erwerbstätigen Personen und nichter-
werbstätige Ehegatten oder eingetragene Partner von Rentenbezügern 
entrichten den Mindestbeitrag von 228 Franken im Jahr. Für nichter-
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werbstätige Versicherte, die aus öffentlichen Mitteln oder von Drittper-
sonen unterhalten oder dauernd unterstützt werden, beträgt der Beitrag 
ebenfalls 228 Franken im Jahr. Die Regierung kann die Beiträge für wei-
tere Gruppen Nichterwerbstätiger, welchen die Entrichtung höherer 
Beiträge nicht zugemutet werden kann, insbesondere für Invalide, auf 
228 Franken festsetzen. 

Art. 54bis 

4. Eingetragene Partnerschaft 

1) Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie in diesem 
Gesetz einer Ehe gleichgestellt. 

2) Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist einer 
Scheidung gleichgestellt. 

3) Der überlebende eingetragene Partner ist einem verwitweten Ehe-
gatten gleichgestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Invalidenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Dezember 1959 über die Invalidenversicherung 
(IVG), LGBl. 1960 Nr. 5, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abge-
ändert: 

Art. 53 Abs. 7 

7) Die Regierung umschreibt mit Verordnung das massgebende Er-
werbseinkommen und erlässt ergänzende Vorschriften über die Bemes-
sung der Invalidität, namentlich für Versicherte, die vor Eintritt der Inva-
lidität nicht erwerbstätig waren, nur zum Teil erwerbstätig waren, im 
Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin bzw. des eingetragenen Part-
ners oder der eingetragenen Partnerin mitgearbeitet haben oder noch in 
Ausbildung begriffen waren. 

Art. 68 Abs. 1 

1) Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchsvor-
aussetzungen für eine Hinterlassenenrente der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung als auch für eine Rente der Invalidenversicherung erfül-
len, haben ungeachtet des Invaliditätsgrades Anspruch auf eine ganze 
Invalidenrente. Es wird aber nur die höhere der beiden Renten (Hinter-
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lassenenrente oder Invalidenrente) ausgerichtet. Überlebende eingetrage-
ne Partner sind verwitweten Ehegatten gleichgestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
Ergänzungsleistungen zur Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Dezember 1965 über Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG), LGBl. 1965 
Nr. 46, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 1bis 

1bis) Personen, die in eingetragener Partnerschaft leben oder eine fak-
tische Lebensgemeinschaft führen, sind bei der Anwendung der Bestim-
mungen dieses Gesetzes und der diesbezüglichen Verordnung den Ehe-
paaren gleichgestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die betriebliche Personalvorsorge 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. Oktober 1987 über die betriebliche Personalvor-
sorge (BPVG), LGBl. 1988 Nr. 12, in der geltenden Fassung, wird wie 
folgt abgeändert: 

Art. 2b 

Eingetragene Partnerschaft 

1) Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie in diesem 
Gesetz einer Ehe gleichgestellt. 

2) Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist einer 
Scheidung gleichgestellt. 

3) Der überlebende eingetragene Partner ist einem verwitweten Ehe-
gatten gleichgestellt. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 



97 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Krankenversicherung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 1971 über die Krankenversicherung 
(KVG), LGBl. 1971 Nr. 50, in der geltenden Fassung, wird wie folgt 
abgeändert: 

Art. 24b Abs. 1, 2 und 2a 

1) Der Staat entrichtet Beiträge zur Prämienverbilligung an einkom-
mensschwache Versicherte. Der Anspruch auf Beiträge richtet sich nach 
dem Gesamterwerb (ohne Sollertrag des Vermögens) des Versicherten 
bzw. der Ehegatten oder eingetragenen Partner gemäss Art. 14 des Steu-
ergesetzes. Für Versicherte bis zum vollendeten 25. Altersjahr, die Un-
terhaltsansprüche gegenüber ihren Eltern haben, richtet sich der An-
spruch nach dem Erwerb der Eltern. 

2) Die Beiträge zur Prämienverbilligung richten sich nach der im Lan-
desdurchschnitt errechneten Prämie der obligatorischen Krankenpflege-
versicherung. Sie betragen: 
a) bei einem Erwerb unter 30 000 Franken: 60 % des Prämienanteils des 

Versicherten; 
b) bei einem Erwerb von 30 001 bis 45 000 Franken: 40 % des Prämien-

anteils des Versicherten. 
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2a) Bei Ehegatten oder eingetragenen Partnern erhöhen sich die Er-
werbsgrenzen nach Abs. 2 um 20 %. Bei Renten gemäss AHVG und 
IVG ist ein Freibetrag von 70 % abzuziehen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Unfallversicherungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 28. November 1989 über die obligatorische Unfall-
versicherung (Unfallversicherungsgesetz; UVersG), LGBl. 1990 Nr. 46, 
in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3a 

Eingetragene Partnerschaft 

1) Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie in diesem 
Gesetz einer Ehe gleichgestellt. 

2) Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist einer 
Scheidung gleichgestellt. 

3) Der überlebende eingetragene Partner ist einem verwitweten Ehe-
gatten gleichgestellt. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Gesetzes betreffend 
Ausrichtung einer Mutterschaftszulage 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 1981 betreffend Ausrichtung einer 
Mutterschaftszulage, LGBl. 1982 Nr. 8, in der geltenden Fassung, wird 
wie folgt abgeändert: 

Art. 4a 

Dem Ehegatten nach Art. 2 Bst. b und c sowie Art. 3 gleichgestellt ist 
der Vater des Kindes, sofern er mit der Wöchnerin in einer faktischen 
Lebensgemeinschaft im gemeinsamen Haushalt lebt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Familienzulagengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Dezember 1985 über die Familienzulagen (Fami-
lienzulagengesetz; FZG), LGBl. 1986 Nr. 28, in der geltenden Fassung, 
wird wie folgt abgeändert: 

Art. 34 Abs. 2 Bst. a und b Einleitungssatz sowie Abs. 2a 

a) eine ledige, verwitwete oder geschiedene Person, wenn sie nicht mit 
einem faktischen Lebenspartner in gemeinsamem Haushalt lebt. Eine 
geschiedene Person gilt nicht als alleinstehend, wenn sie mit dem ehe-
maligen Ehegatten in gemeinsamem Haushalt lebt; 

b) eine verheiratete Person, wenn sie weder mit ihrem Ehegatten noch 
mit einem faktischen Lebenspartner in gemeinsamem Haushalt lebt 
und zudem: 

2a) Abs. 2 gilt sinngemäss für eingetragene Partner. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 2010 über die Arbeitslosenversiche-
rung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz; 
ALVG), LGBl. 2010 Nr. 452, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2a 

Eingetragene Partnerschaft 

1) Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie in diesem 
Gesetz einer Ehe gleichgestellt. 

2) Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist einer 
Scheidung gleichgestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Wohnbauförderungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 30. Juni 1977 über die Förderung des Wohnungs-
baues (Wohnbauförderungsgesetz; WBFG), LGBl. 1977 Nr. 46, in der 
geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 2 

2) Antragsteller und deren Ehegatten oder eingetragene Partner, die 
jeder für sich oder gemeinsam bereits über familiengerechtes Wohneigen-
tum in Liechtenstein verfügen, sind von einer Förderung ausgenommen. 

Art. 14 Abs. 1 

1) Gewerberäume können in ein gefördertes Objekt integriert oder an 
ein gefördertes Objekt angebaut werden, sofern der Antragsteller, sein 
Ehegatte oder sein eingetragener Partner ein gemäss Gewerbegesetz be-
willigtes Gewerbe oder einen freien Beruf ausübt, oder einen sonst ge-
setzlich zugelassenen Geschäftsbetrieb führt. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Art. 17 

Die der Förderung unterliegenden Objekte müssen, vorbehaltlich 
Art. 18 Abs. 2 und Art. 36, für die dauernde Wohnnutzung des Antragstel-
lers und, gegebenenfalls, seiner Familienangehörigen (Ehegatte, eingetra-
gener Partner und Kinder) bestimmt sein. 

Art. 18 Abs. 1 und 3 

1) Förderungsmittel dürfen an die gleiche Person einschliesslich des 
Ehegatten oder eingetragenen Partners nur einmal ausgerichtet werden. 

3) Geschiedene und gerichtlich Getrennte, welche bereits Förde-
rungsmittel gemäss Art. 10 ff. erhalten haben, sind wieder anspruchsbe-
rechtigt, wenn das geförderte Objekt an den geschiedenen oder getrenn-
ten Partner übergegangen ist. Dasselbe gilt sinngemäss für eingetragene 
Partner. 

Art. 19 Abs. 3 

3) Bei Erfüllung der übrigen Voraussetzungen werden die Förde-
rungsmittel gewährt, wenn das Einkommen gemäss Abs. 2, welches sich 
aus dem Durchschnitt der vergangenen zwei Jahre ergibt, 90 000 Franken 
nicht übersteigt. Bei verheirateten Antragstellern wird nur das Einkom-
men des Ehegatten berücksichtigt, welcher den höheren Erwerb erzielt. 
Der Betrag wird für jedes gemäss Art. 23 subventionsberechtigte Kind 
um 5 000 Franken erhöht. Gerichtlich getrennte und geschiedene An-
tragsteller mit Unterhalts- oder Sorgepflichten sind den verheirateten 
Antragstellern gleichgestellt. Diese Bestimmung gilt sinngemäss für ein-
getragene Partner. 

Art. 35 Abs. 2 

2) Die jährliche Tilgungsrate beträgt bei einem Einkommen bis 90 000 
Franken 3 %. Diese Einkommensgrenze erhöht sich für jedes gemäss 
Art. 23 subventionsberechtigte Kind um 5 000 Franken. Das Einkommen 
von Personen, die miteinander verheiratet sind oder in eingetragener 
Partnerschaft leben, wird zusammengerechnet. 
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Art. 37 Abs. 4 

4) Verfügen Ehegatten nach der Eheschliessung über zwei geförderte 
Objekte, ist das Darlehen für dasjenige Objekt, welches nicht als gemein-
same Wohnung dient, innerhalb einer Frist von drei Jahren nach der 
Eheschliessung zurückzuzahlen. Dasselbe gilt sinngemäss für eingetragene 
Partner. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
Mietbeiträge für Familien 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 13. September 2000 über Mietbeiträge für Familien, 
LGBl. 2000 Nr. 202, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 4 

4) Zum Einkommen gemäss Abs. 3 zählt das Einkommen aller im 
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen. Bei unterhaltspflichtigen 
Antragstellern werden familienrechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge 
für nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen in Höhe der effek-
tiv geleisteten Zahlungen in Abzug gebracht. Bei Unterhaltspflichten 
gegenüber Kindern des Antragstellers ist ein Abzug bis zur Höhe der 
maximal möglichen Waisenrente und bei Unterhaltspflichten gegenüber 
dem geschiedenen oder getrennten Ehegatten ein solcher bis zur Höhe 
der maximal möglichen Verwitwetenrente gemäss dem Gesetz über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung möglich, wobei das Weihnachts-
geld der Alters- und Hinterlassenenversicherung nicht mitgerechnet 
wird. Dasselbe gilt sinngemäss für die eingetragene Partnerschaft. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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Art. 11 Abs. 1 

1) Der Antrag auf Ausrichtung von Mietbeiträgen ist beim Amt für 
Wohnungswesen einzureichen. Er ist von beiden Ehegatten, von beiden 
eingetragenen Partnern oder von der alleinerziehenden Person zu unter-
zeichnen. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Landwirtschaftsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Landwirtschaftsgesetz (LWG) vom 11. Dezember 2008, LGBl. 
2009 Nr. 42, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 6 Abs. 3 

3) Ein Bewirtschafter erhält Förderungsleistungen für maximal zwei 
anerkannte Landwirtschaftsbetriebe unter seiner Führung, sofern diese 
jeweils über ein eigenes Betriebszentrum verfügen und deren getrennte 
Führung geschichtlich, geografisch oder produktionstechnisch begründet 
ist. Ehegatten, eingetragenen Partnern und faktischen Lebenspartnern 
werden Förderungsleistungen für maximal zwei anerkannte Landwirt-
schaftsbetriebe unter ihrer Führung ausgerichtet. Eine Aufteilung beste-
hender Landwirtschaftsbetriebe ist nicht zulässig. 

Art. 41 Abs. 1 Bst. b 

b) der Gewährung eines zinslosen Darlehens an den Gesuchsteller, dessen 
Ehegatten oder eingetragenen Partner für die Umschulung in einen 
nichtlandwirtschaftlichen Beruf, wobei allfällige Leistungen nach dem 
Stipendiengesetz angerechnet werden. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des 
Konsumentenschutzgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Oktober 2002 zum Schutz der Konsumenten 
(Konsumentenschutzgesetz, KSchG), LGBl. 2002 Nr. 164, wird wie folgt 
abgeändert: 

Art. 31 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2 

Kreditgeschäfte von Ehegatten und eingetragenen Partnern 

1) Unternehmer, deren Unternehmensgegenstand die Gewährung oder 
die Vermittlung von Krediten ist, haben Ehegatten, die als Konsumenten 
gemeinsam einen Kredit aufnehmen, mag auch einer die Haftung nur als 
Bürge eingehen, oder einem Ehegatten, der als Konsument die Haftung 
für eine bestehende Kreditverbindlichkeit des anderen übernimmt, durch 
die Übergabe einer gesonderten Urkunde darüber zu belehren, dass: 
a) falls die Ehegatten solidarisch haften von jedem der Schuldner in be-

liebiger Reihenfolge der volle Schuldbetrag verlangt werden kann, 
ohne Rücksicht darauf, wem von ihnen die Kreditsumme zugekom-
men ist; 

b) die Haftung auch bei Auflösung der Ehe aufrecht bleibt; 
c) nur das Gericht im Fall der Scheidung die Haftung eines der Ehegat-

ten gemäss Art. 86 Ehegesetz auf eine Ausfallsbürgschaft beschränken 
kann. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 
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2) Der eingetragene Partner ist dem Ehegatten nach Abs. 1 gleichge-
stellt. Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist 
einer Scheidung oder Auflösung der Ehe gleichgestellt. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 
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Gesetz 
vom 16. März 2011 

über die Abänderung des Übernahmegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Juni 2007 betreffend Übernahmeangebote (Über-
nahmegesetz; ÜbG), LGBl. 2007 Nr. 233, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 23 Abs. 1 Bst. a 

a) Aktien durch Schenkung zwischen Angehörigen, Erbgang oder Tei-
lung von Vermögen aus Anlass einer Scheidung, Aufhebung oder 
Nichtigerklärung einer Ehe bzw. einer Ungültigerklärung oder ge-
richtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft erworben 
werden; 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 16. März 2011 
über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare in Kraft. 

 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 139/2010 und 14/2011 


